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anlässlich unseres 125. Geburtstags nannte die da-
mals amtierende Bundesministerin für Arbeit und 
Soziales die gesetzliche Unfallversicherung die „gro-
ße Stille im Lande“. Sie wollte damit zum Ausdruck 
bringen: Wir machen unsere Arbeit effektiv, verläss-
lich und ohne viel Aufhebens. 

Das ist einerseits gut, andererseits bleibt vieles im 
Verborgenen, das mehr Aufmerksamkeit verdienen 
würde. Dazu zählt auf jeden Fall auch der Bereich 
Qualifizierung. Wer weiß schon, dass Berufsgenos-
senschaften und Unfallkassen jährlich mehr als 
340.000 Menschen weiterbilden? Damit ist die gesetz-
liche Unfallversicherung einer der größten nicht-
staatlichen Bildungsträger in der Erwachsenenbildung. 

Ob Unternehmerinnen und Unternehmer, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Aufsichts-
personen oder Sicherheitsbeauftragte – die Zielgruppen sind vielfältig. Umso wichtiger 
ist es, die Inhalte und Formen des Lernens immer wieder auf ihre Wirksamkeit hin zu 
überprüfen. Gerade wurde dazu ein Benchmarking-Projekt abgeschlossen. Auf der 

Grundlage von Umfragen bei den Teilnehmenden und 
der Analyse von Prozessen bei den Unfallversicherungs-
trägern hat es Empfehlungen entwickelt, wie unsere Bil-
dungsangebote noch besser werden können. Ein Ergeb-
nis war aber auch, dass die Bildungseinrichtungen der 
Unfallversicherung den Vergleich nicht scheuen müssen: 
Bei nachgewiesen hoher Qualität sind ihre Angebote so-
gar wesentlich günstiger als die von externen Anbietern. 

In Zeiten der Digitalisierung darf die Diskussion um neue Formen der Qualifizierung 
nicht fehlen. Apps, Lernvideos, Blended Learning – neue Technologien haben die An-
gebote vervielfacht. Eine Arbeitsgruppe hat deshalb Empfehlungen zum Umgang mit 
zukunftsorientierten Qualifizierungsformaten zusammengestellt. Im Mittelpunkt steht 
das Anliegen, für die jeweilige Zielgruppe und das Lernziel das angemessene Format 
zu finden. Kein leichtes Unterfangen, denn die Anforderungen an Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer werden immer anspruchsvoller. Das zeigt zum Beispiel das Berufsbild 
der Aufsichtspersonen. Sie übernehmen immer stärker die wichtige Funktion von Lot-
sen in Sachen Sicherheit und Gesundheit – und das geht nur mit einer guten Ausbil-
dung. 

Mit den besten Grüßen

Ihr

Prof. Dr. Joachim Breuer
Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

„Die Berufsgenossenschaften und 

Unfallkassen bilden jährlich mehr als 

340.000 Menschen weiter. Damit ist die 

gesetzliche Unfallversicherung einer der 

größten nichtstaatlichen Bildungsträger 

in der Erwachsenenbildung.“

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
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Wenige klare Worte können manchmal 
das große Chaos abwenden. Diese Bot-
schaft vermittelt der Social-Media-Clip 
„Der Feierabend“ ebenso überzeugend 
wie humorvoll. Der inzwischen vierte 
Kurzfilm der Regisseurin Isa Prahl für die 
Präventionskampagne kommmitmensch 
zeigt, welche Bedeutung das betriebliche 
Handlungsfeld Kommunikation für 
 Sicherheit und Gesundheit hat. „Fehlende 

oder mangelhafte Abstimmung und Infor-
mation führen leicht zu Unfällen und 
 gesundheitsgefährdenden Situationen“, 
erklärt Gregor Doepke, Leiter Kommuni-
kation der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung. „Zudem ist eine offene, 
transparente und wertschätzende Kom-
munikation unerlässlich für ein gutes Be-
triebsklima.“ 

kommmitmensch: Neuer Clip „Der Feierabend“

Weitere Informationen:

kommmitmensch ist eine  

Präventionskampagne der  

Unfallversicherungsträger. Alle Clips 

sind auf der Kampagnen-Website  

www.kommmitmensch.de zu finden.
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Screenshot aus dem Kurzfilm

„Gehirnerschütterungen sind ernst zu 
nehmende Verletzungen. Sie sind ein 
Trauma mit teilweise erheblichen neuro-
logischen Schädigungen und der Gefahr 

von Folgeschäden. Wird eine Gehirn-
erschütterung jedoch richtig behandelt, 
sind die Heilungschancen sehr gut“, 
 erklärt Prof. Dr. Eckard Rickels, Chefarzt 

für Neurochirurgie an der 
 Klinik für Unfallchirurgie, 
 Orthopädie und Neurotrau-
matologie, Celle. Aufklärung 
tut not: Rund 40.000 Gehirn-
erschütterungen werden pro 
Jahr allein im Sport diagnos-
tiziert. Noch weitaus höher 
dürfte die Zahl der nicht er-
kannten Verletzungen sein. 
„Deshalb ist es wichtig, dass 
Prävention, Diagnostik und 
Nachsorge von Gehirner-
schütterungen sowohl im 
Freizeit- und Schulsport als 
auch im Profisport eine größe-

re Rolle spielen“, so Rickels, Mitglied im 
Beirat der Hannelore Kohl ZNS – Stiftung, 
die mit der Initiative „Schütz Deinen 
Kopf! Gehirnerschütterungen im Sport“ 
maßgeblich zur Aufklärung beiträgt. 
 Allen am Sport Beteiligten soll das not-
wendige Fachwissen zum richtigen Ver-
halten bei Verdacht auf eine Gehirner-
schütterung vermittelt werden. Die 
Initiative stellt umfangreiche, medizinisch 
fundierte Informationen für verschiedene 
Zielgruppen kostenfrei zur Verfügung.

Folgeschäden von Gehirnerschütterungen im Sport

Weitere Informationen:

Auf www.schuetzdeinenkopf.de  

können alle Materialien kostenfrei 

bestellt oder heruntergeladen werden.

Fo
to

: 
S

cr
e

e
n

sh
o

t

4 DGUV Forum 3/2019

Aktuelles



Die Zahl der Einreichungen für den 19. 
German Paralympic Media Award ist so 
hoch wie nie: 135 Beiträge hat die Jury er-
halten – das ist ein neuer Rekord! Er 
zeugt von der wachsenden Bedeutung 
des Behindertensports in den Medien 
und in der öffentlichen Wahrnehmung. 
Mit ihrem Award fördert die DGUV die Be-
richterstattung über den Behinderten-
sport – sowohl im Profibereich als auch 
im Breitensport – und würdigt hohe jour-
nalistische Qualität von Beiträgen aus 
dem Themenfeld. 

In fünf Kategorien – von Foto über Social 
Media und Onlineplattformen, Video und 

Film, Audiobeiträgen bis zu Artikeln – 
wählte die Jury nun je drei Nominierte 
aus. Die Preisverleihung findet am 20. 
März 2019 in Berlin, statt. Das Foto „Para 
Alpine Skiing Silhouette“ von Marcus 
Hartmann zählt zu den nominierten Ein-
reichungen.

Zahl des Monats: 135

Quelle: LIEBCHEN+LIEBCHEN

Die Veranstaltungsreihe „Dresdner Kita-
Symposium“ behandelt Sicherheit und 
 Gesundheit in Kindertageseinrichtungen. 
Dabei geht es sowohl um die Beschäftigten 
als auch die Kinder. Das 9. Dresdner Kita-
Symposium findet am 28. und 29.  Juni 2019 
im DGUV Congress, Dresden, statt.

Gute gesunde Kita 

Weitere Informationen:

www.dguv.de/iag/veranstaltungen/

kita-symposium/2019/index.jsp

Weitere Informationen

sowie eine Möglichkeit, sich bei  

der Preisverleihung anzumelden,  

gibtʼs unter www.dguv.de/gpma. 

▴

Seit 25 Jahren bildet die Kommission Ar-
beitsschutz und Normung (KAN) eine Al-
lianz für Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz. Ihre Aufgabe ist es, die Inte-
ressen von Arbeitgebenden, Beschäftig-
ten, gesetzlicher Unfallversicherung und 
Staat zu bündeln und über DIN in die 
 Normung einzubringen – ohne selbst ein 
Normungsgremium zu sein. Ihre Stellung-
nahmen prägen die nationale und inter-
nationale Normung maßgeblich mit. 
„Normen sind eine Chance, in einer sich 

ändernden Welt Sicherheit zu garantie-
ren. Wichtig ist es, den Nutzen zu disku-
tieren und den Arbeitsschutz als Ganzes 
zu sehen“, sagt Dr. Dirk Watermann, Ge-
schäftsführer der KAN-Geschäftsstelle. 
Normen wandelten sich mit der Arbeits-
welt. Längst gehe es nicht allein um Ma-

schinen und Produkte, sondern auch um 
Dienstleistungen und die Gestaltung von 
Arbeitsplätzen. Nicht visuelle Wirkungen 
von Licht beispielsweise gehören heute 
genauso zum Arbeitsschutz wie IT-Sicher-
heit oder Managementsysteme.

KAN: Allianz für den Arbeitsschutz 

Weitere Informationen:

www.kan.de
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Das Programmheft 

des „Dresdner  

Kita-Symposiums“

135 
Einreichungen
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Wie wirkt es sich aus, wenn Menschen  
zu verschiedenen, teils wechselnden oder  
ungewöhnlichen Zeiten arbeiten?
Schlafstörungen sind neben einer hohen psychischen 
Beanspruchung nachgewiesene Auswirkungen von 
Nacht- und Schichtarbeit. Darüber hinaus kann diese 
indirekt zu Magen-Darm-Beschwerden sowie Herz-
Kreislauf-Erkrankungen führen und das allgemeine 
Wohlbefinden reduzieren. Soziale Beeinträchtigun-
gen wie Einschränkungen im Familien- und Freizeit-
leben oder das Gefühl von Isolation werden von Be-
schäftigten häufig stärker wahrgenommen als die 
körperlichen Auswirkungen.

Was kann der Betrieb tun, um Schichtarbeit  
zu erleichtern?
Mithilfe der Gefährdungsbeurteilung muss das Un-
ternehmen diesbezüglich Maßnahmen entwickeln, 

Drei Fragen an Susanne Neisecke 

„Schichtarbeit gesundheitsgerecht 
gestalten“

Zahlreiche Beschäftigte in Deutschland arbeiten in wechselnden Schichten. Welche 

 gesundheitlichen Folgen daraus resultieren und was Unternehmen dagegen tun können, 

weiß Susanne Neisecke, Expertin für Arbeitszeitgestaltung der Berufsgenossenschaft 

Holz und Metall (BGHM).
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die Gesundheitsgefährdungen und Unfallrisiken mi-
nimieren sowie die Gesundheit der Beschäftigten 
schützen. Dazu zählt beispielsweise, die Anzahl der 
aufeinander folgenden Nachtschichten möglichst ge-
ring zu halten, keine Dauernachtschichten zu verge-
ben und „vorwärts“ zu rotieren, also von der Früh- in 
die Spät- in die Nachtschicht zu wechseln. Darüber 
hinaus ist es ein wichtiges Präventionsziel, Schicht-
arbeit alternsgerecht zu gestalten. 

Was sollten Unternehmen beachten,  
wenn sie einen neuen Schichtplan erstellen?
Generell sind sehr viel Feingefühl, eine umfangreiche 
Planung und ausreichend Zeit bei der Erstellung eines 
neuen Schichtplans gefragt. Strukturen, die oft in Jahr-
zehnten gewachsen sind, können nicht einfach in 
 wenigen Wochen umgeworfen werden. Es kann durch-
aus ein bis zwei Jahre dauern, bis alles reibungslos 
läuft. Dabei hat es sich bewährt, die Betroffenen bei 
der Schichtplanung miteinzubeziehen. ●

Susanne Neisecke, Expertin für Arbeitszeit-

gestaltung der BGHM

Das ausführliche Interview und  

weiterführende Informationen  

finden Sie bei der BGHM unter  

www.bghm.de, Webcode 3384.

„Schlafstörungen sind neben einer 

hohen psychischen Beanspruchung 

nachgewiesene Auswirkungen von 

Nacht- und Schichtarbeit.“
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Weitere Informationen: ilka.woelfle@dsv-europa.de

Die Europäische Kommission möchte 
dem Thema „Nachhaltigkeit“ künftig ei-
nen größeren Stellenwert einräumen. 
Neben den klassischen Umweltbereichen 
sollen deswegen auch Politikgebiete wie 
die Wirtschafts-, Fiskal- und Sozialpoli-
tik stärker mit einbezogen werden. 

Die Europäische Kommission möchte 
aber auch eine politische Diskussion 
anstoßen und hat als Grundlage ein Re-
flexionspapier veröffentlicht. Darin wird 
auch die Frage aufgeworfen, wie man 
den Auswirkungen und Herausforde-
rungen begegnet werden kann, die der 
demografische Wandel, der steigende 
Pflegebedarf, knappe öffentliche Finan-
zen und die Gewährleistung einer qua-
litativ hochwertigen Gesundheitsversor-
gung mit sich bringen. Alle diese 
Themen sind auch für die deutsche So-
zialversicherung und ihre Versicherten 
von Bedeutung. Die Kommission möch-

te damit verdeutlichen, wie eng die so-
ziale und die wirtschaftliche Konver-
genz auf europäischer Ebene verknüpft 
werden müssen, um ein nachhaltiges 

lebenswertes Europa mit hohen Sozial- 
und Gesundheitsstandards für die Ver-
sicherten auch künftig zu bewahren. 

Auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Europa

Die Europäische Arbeitsagentur wird 
bald ihre Arbeit aufnehmen können. 
Nach langen und teilweise kontroversen 
Verhandlungen haben sich die europä-
ischen Institutionen zumindest vorläu-
fig über gemeinsame Regeln geeinigt. 

Die ursprünglich als Behörde bezeich-
nete neue „Europäische Arbeitsagen-
tur“ (ELA) soll vor allem die Zusammen-
arbeit zwischen nationalen Behörden 
bei Arbeitsmarktkontrollen verbessern 
und damit zur Gewährleistung einer fai-
ren Arbeitskräftemobilität beitragen. 
Aber auch die Arbeit verschiedener be-

reits bestehender europäischer Einrich-
tungen soll gebündelt werden. 

Ursprünglich sollten auch die Tätigkei-
ten des Fachausschusses für Datenver-
arbeitung und des Rechnungsausschus-
ses der Verwaltungskommission für die 
Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit auf die ELA übertragen wer-
den. Die Spitzenorganisationen der 
deutschen Sozialversicherung hatten 
sich jedoch dafür eingesetzt, diese 
Überlegung aus dem Gesetzesvorschlag 
herauszunehmen. Denn es wurde be-
fürchtet, dass die Expertise, die bisher 

von den nationalen Fachkräften in die 
Gremien eingebracht wird, verloren geht 
und die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaaten geschwächt wird. Es 
ist deswegen zu begrüßen, dass diese ur-
sprünglichen Pläne im Laufe des Gesetz-
gebungsprozesses nicht mehr weiterver-
folgt wurden.

Es ist davon auszugehen, dass der Rat 
und das Europäische Parlament den 
Kompromiss noch vor den Europawah-
len im Mai formell bestätigen werden, 
damit die Agentur so schnell wie mög-
lich den Betrieb aufnehmen kann.

Weg für die Europäische Arbeitsagentur geebnet

Soll mehr Stellenwert in Europa bekommen: Die Nachhaltigkeit
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Lars Kaiser

Berufsgenossenschaft für Gesundheits-

dienst und Wohlfahrtspflege (BGW)

E-Mail: lars.kaiser@bgw-online.de

Maxi Rudwaleit 

Projektmanagement / Benchmarking /  

Controlling, DGUV 

E-Mail: maxi.rudwaleit@dguv.de

Ingo Stadler

Kienbaum Consultants  

International GmbH

E-Mail: ingo.stadler@kienbaum.de

Autoren

Mit jährlich mehr als 340.000 Teilnehmen-
den ist die gesetzliche Unfallversicherung 
als einer der größten nichtstaatlichen Bil-
dungsträger in der Erwachsenenbildung 
tätig. Das intensive Angebot an Qualifizie-
rungsmaßnahmen zahlt sich aus. Dies be-
legen die jetzt veröffentlichten Ergebnisse 
eines Benchmarking-Projekts der DGUV. 
Insgesamt 14 Berufsgenossenschaften und 
Unfallversicherungsträger der öffent lichen 
Hand nahmen daran teil und  erarbeiteten 
gemeinsam Handlungsempfehlungen, mit 
denen die Qualifizierungsarbeit noch wirk-
samer und effizienter gestaltet werden 
kann.

Ziele und Merkmale des Projekts

Mit dem Projekt „Wirksame Qualifizie-
rung mit wirtschaftlichen Verfahren“ 
wurde vor Kurzem das vierte Benchmar-
king-Projekt unter dem Dach der DGUV 
abgeschlossen. Benchmarking versteht 
die gesetzliche Unfallversicherung als 
kontinuierlichen Prozess, die eigenen 
Dienstleistungen und Verfahren mit de-
nen anderer Unfallversicherungsträger 
zu vergleichen. Ziel ist es, voneinander 
zu lernen, sich an den „besten Verfah-
ren“ zu orientieren und Handlungsemp-
fehlungen zur Prozessoptimierung zu er-
arbeiten. Wesentliche Merkmale des 
Benchmarking-Ansatzes in der gesetzli-
chen Unfallversicherung sind: 

Insgesamt 19 Handlungsempfehlungen 
und eine Vielzahl von übergreifenden 
Aussagen wurden in dem aktuell abge-
schlossenen Projekt erarbeitet. Um die 
Umsetzung in den eigenen Häusern zu 
erleichtern, wurden die Anregungen mit 
konkreten Beispielen guter Praxis unter-
legt. Hier sind die Erfahrungen der teil-
nehmenden Träger maßgeblich eingeflos-
sen. Im Projekt hat sich dabei ein 
Netzwerk zwischen den Trägern entwi-
ckelt und damit die Basis gelegt, um 
auch zukünftig voneinander lernen zu 
können.

Ergebnisse eines Benchmarking-Projekts

„Qualifizierung lohnt sich!“

Die gesetzliche Unfallversicherung ist einer der größten  nichtstaatlichen 

Bildungsträger. Das Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen zahlt  

sich aus, wie das Benchmarking-Projekt „Wirksame Qualifizierung mit 

wirtschaftlichen Verfahren“ zeigt.

• kein reiner Kennzahlenvergleich,  
sondern ein Prozess-Benchmarking – 
dadurch gemeinsame Weiterent-
wicklung von Geschäftsprozessen; 

•  ausgewogene Berücksichtigung der 
Dimensionen Qualität, Zeit und Kosten 
im Zusammenspiel; 

•  Entwicklung von Handlungsempfeh-
lungen für die Praxis der Unfallversi-
cherungsträger;

• freiwillige Teilnahme der Unfallversi-
cherungsträger an den Projekten unter 
der Leitung eines Mitglieds der Träger; 

•  Koordination durch die DGUV; 
• neutraler Partner zur Projektbeglei-

tung und Datenauswertung. 

Entwicklung von Handlungs-

empfehlungen

Besonderer Fokus wird im Benchmarking 
der gesetzlichen Unfallversicherung auf 
die nachhaltige Verbesserung gelegt. Ent-
sprechend ihrer Benchmarking-Standards 
wird eine Evaluation zwei bis drei Jahre 
nach Beendigung des Projekts durchge-
führt. Dabei werden die Wirkungen, die 
sich durch die Umsetzung von Hand-
lungsempfehlungen aus der Projektphase 
eingestellt haben, systematisch analysiert 
und bewertet. Für die Entscheidung zu ge-
eigneten Handlungsempfehlungen und 
deren Umsetzung ist jeder Unfallversiche-
rungsträger selbst verantwortlich.
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◂

Die Grundlage für die Entwicklung der 
Handlungsempfehlungen war neben ver-
schiedenen Erhebungsinstrumenten auch 
die Untersuchung der Prozessabläufe in 
den teilnehmenden Trägern. Hierzu war 
das Projektteam vor Ort bei jedem Träger, 
quer durch Deutschland unterwegs. Auf 
diese Weise konnte das Team tief in die 
Strukturen, Abläufe und Themen der Qua-
lifizierungsbereiche eintauchen.

Um während der Projektlaufzeit sicherzu-
stellen, dass die Ergebnisse auch in der 
Praxis relevant und umsetzbar sind, hat 

das Projektteam darüber hinaus einen Ex-
pertenworkshop initiiert. In den Räum-
lichkeiten des Instituts für Arbeit und Ge-
sundheit der DGUV (IAG) in Dresden 
kamen fast 60 Expertinnen und Experten 
aus verschiedenen Bereichen der Qualifi-
zierung zusammen, um die Ergebnisse ei-
nem „Realitätscheck“ zu unterziehen. An 
verschiedenen Marktständen wurden die 
Themen von den Projektmitgliedern vor-
gestellt und gemeinsam diskutiert. Die 
Rückmeldungen wurden gesammelt und 
für die Weiterentwicklung der Ergebnisse 
genutzt.

Wirksamkeit von Qualifizierungs-

angeboten

Die Qualität im Sinne von Wirksamkeit 
von Qualifizierungsangeboten zu messen 
und zu vergleichen, stellt auch im Rah-
men dieses Projekts eine wesentliche He-
rausforderung dar. Zu diesem Zweck ha-
ben die Träger für den Zeitraum von sechs 
Monaten für ausgewählte Qualifizierungs-
maßnahmen einen einheitlichen Evalua-
tionsbogen genutzt. So wurden die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer direkt nach 
der Beteiligung befragt und ein zweites 
Mal nach drei Monaten, um ihnen die 
Möglichkeit zu geben, das Seminar bezie-
hungsweise Online-Angebot sowie ihren 
Lernerfolg zu bewerten. Die Befragung 
umfasste über die reine Zufriedenheit der 
Teilnehmenden (sowohl zu Inhalten und 
Lernerfolg als auch zu Interaktion) hinaus 
den Kompetenzerwerb und die Verände-
rung im Betrieb. Mit der Zweitbefragung 
drei Monate später sollte die Nachhaltig-
keit in Form von Umsetzung des Gelern-
ten im Betrieb abgefragt werden. 

Insgesamt 11.000 Menschen haben an die-
ser  B efragung tei lgenommen.  Die 
 Ergebnisse sind eindeutig: Mit der Zweit-
befragung konnte ein hoher Grad der 
Nachhaltigkeit und der tatsächlichen 
 Umsetzung des Gelernten nachgewiesen 
werden. Die Qualität der Qualifizierungs-
angebote und die Zufriedenheit der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer sind über-
durchschnittlich hoch. Dieses Ergebnis 
zeigt sich sowohl bei den klassischen Prä-
senzseminaren als auch im Bereich der 
Online-Qualifizierung.

Was macht Qualifizierung  

erfolgreich? 

Bei dem Vergleich der Befragungsergeb-
nisse hat sich gezeigt, dass es sich lohnt, 
in die Qualifizierung Zeit und Aufwand zu 
investieren. Es wurde nachgewiesen, dass 
längere Qualifizierungen die Wirksamkeit 
steigern, beispielsweise durch das Schaf-
fen von Bewusstsein und Handlungs-
kompetenz sowie den Anstoß von Verän-
derungen im Betrieb. Ebenso konnte der 

„Die Qualität der Qualifizierungsangebote  

und die Zufriedenheit der Teilnehmenden sind 

überdurchschnittlich hoch.“

Das Benchmarking-Projekt  

„Wirksame Qualifizierung mit 

wirtschaftlichen Verfahren“  

bestätigt: Qualifizierung lohnt 

sich! 
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677
Vollzeitkräfte
entfallen auf die vom Qualitätsverbund 

Qualifizierung (QVQ) definierten  

Qualifizierungsprozesse

15.279  
Seminare

wurden durchgeführt.

6.686
Lernbegleiterinnen  
und Lernbegleiter
sind insgesamt in der Qualifizierung der 

Unfallversicherung tätig.

Seminararten
standen durchschnittlich im Portfolio der 

Unfallversicherungsträger.

124 1,85 Tage
dauern die Seminare der UVT durchschnittlich.

261.658 
Personen

nahmen an Qualifizierungs-

angeboten der UVT teil.

1.365
Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter
der UVT waren für die Qualifizierung tätig.
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Abbildung 1: Ergebnisgrößen der Qualifizierung von 14 teilnehmenden Unfallversicherungsträgern in 2016
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positive Einfluss von Teamteaching durch 
zwei oder mehrere Lernbegleitende auf 
die Wirksamkeit der Qualifizierung nach-
gewiesen werden.

Auch zur erfolgreichen und effizienten 
Entwicklung von Qualifizierungsangebo-
ten konnten im Benchmarking zahlreiche 
Aussagen getroffen werden. So empfiehlt 
das Benchmarking beispielsweise die Ent-
wicklung in interdisziplinären Teams, um 
gleichermaßen die fachliche und metho-
dische Expertise zu gewährleisten oder 
agile Methoden für geeignete Angebote.

Der überwiegende Teil der Qualifizie-
rungsangebote der beteiligten Unfallver-
sicherungsträger besteht aktuell noch aus 
klassischen Präsenzseminaren. Diese wer-
den auch weiterhin einen wichtigen Platz 
in der Qualifizierungslandschaft einneh-
men, die Bandbreite der Wege in der Qua-
lifizierung ist jedoch größer geworden. Di-
gitale Innovationen und eine ständig 
wachsende Anzahl „neuer“ Qualifizie-
rungsformate wirken sich auf Lernge-
wohnheiten aus und eröffnen weitere Po-
tenziale, um versicherte Personen zu 
erreichen. Eine Flexibilität bei Formaten 
und Orten könnte das Erreichen neuer 
Zielgruppen fördern, für die die Präsenz-
seminare weniger geeignet oder attraktiv 
sind. Es ist Mut zu Neuem gefragt! Gerade 
um neue Wege auszuprobieren, wird zu-
nehmend auf Kooperationen ebenso wie 
auf eine trägerinterne und trägerübergrei-
fende Auswertung von Erfahrungen ge-
setzt.

Durch die Kombination und die Verzah-
nung unterschiedlicher Formate kann ein 
Mehrwert für die Lernenden erreicht wer-
den, indem die Vorteile der jeweiligen For-
mate kombiniert werden beziehungsweise 
Nachteile eines Formats durch die Vortei-
le eines anderen ausgeglichen werden. 
Das bekannteste Mischformat ist Blended 

Learning, das die Vorteile von Präsenzver-
anstaltungen und E-Learning kombiniert. 
Der Begriff „Blended Learning“ steht für 
eine Vielzahl von Präsenz- und Online-
Kombinationen. 

Neue Qualifizierungsformate sind dabei 
aber kein Selbstzweck. Vor der Entwick-
lung einer Qualifizierungsmaßnahme 
muss definiert werden, welches Ziel und 
welche Zielgruppe mit der Maßnahme er-
reicht werden sollen. Den sich daran an-
schließenden Fragen, welches Qualifizie-
rungsformat oder welche Kombination 
aus Qualifizierungsformaten am besten zu 
den Zielen und Zielgruppen passt, sollte 
dann die gleiche Aufmerksamkeit gewid-
met werden. Nur mit dem zu Zielstellung 
und Zielgruppe passenden Qualifizie-
rungsformat kann die Wirksamkeit einer 
Qualifizierung optimal unterstützt wer-
den.

Projekt „Zukunftsorientierte  

Qualifizierungsformate“

Als Ausgangspunkt für diese Fragestel-
lung nutzte das Benchmarking-Projekt 
das vor Kurzem abgeschlossene Projekt 
„Zukunftsorientierte Qualifizierungsfor-
mate“ und stimmte sich intensiv mit die-
sem Projektteam ab. In einer Handlungs-
hilfe wurden über 30 verschiedene 
Formate beschrieben und in Steckbriefen 
charakterisiert. Sinnvolle Kombinations-
möglichkeiten werden dort ebenso dar-
gestellt wie die besonderen Chancen und 
Risiken der jeweiligen Formate. Diese 
Handlungshilfe unterstützt die Auswahl 
von Qualifizierungsformaten in der Pla-
nungsphase. Dabei können auch  Aspekte 
der Digitalisierung der Arbeitswelt ad-
äquat aufgenommen werden.

Neben konkreten Handlungsempfehlun-
gen wurden auch übergreifende Themen 
wie beispielsweise Kosten oder auch Qua-
lifizierungsstrategien betrachtet. Die reine 

Zahlenbasis unterstreicht die starke Posi-
tion der gesetzlichen Unfallversicherung 
im Bereich Bildungsangebote in der 
 Erwachsenenbildung. Bei den Strategien 
waren zum Beispiel deutliche Unterschie-
de hinsichtlich der Wahl des Lernortes 
und der eingesetzten Dozierenden festzu-
stellen. Auch mit der Frage, wie viele Ver-
sicherte mit dem Qualifizierungsangebot 
erreicht werden, hat sich das Projekt be-
schäftigt. Im Durchschnitt qualifizierten 
die betrachteten Träger jede 135. versi-
cherte Person.

Bei der Betrachtung der Wirtschaftlich-
keit spielen selbstverständlich Kosten 
der Qualifizierung eine zentrale Rolle. 
Bei deren Analyse wurden wesentliche 
Kostenblöcke identifiziert und miteinan-
der verglichen. Auf diese Weise konnten 
die wesentlichen Kostentreiber identifi-
ziert werden. Besonders interessant stellt 
sich auch der Vergleich mit anderen Bil-
dungsanbietern dar. Für ausgewählte 
Qualifizierungen hat das Projekt ver-
gleichbare Angebote ermittelt und mit 
den eigenen Kosten verglichen. Im Ergeb-
nis zeigt sich, dass auch bei hoher nach-
gewiesener Qualität die Gesamtkosten 
der Unfallversicherungsträger pro Se-
minartag im Durchschnitt wesentlich ge-
ringer sind als die von externen Bil-
dungsanbietern.

Im Sinne des Lernens von den Besten ist 
es jetzt an den teilnehmenden Trägern, 
die für sie sinnvollen Handlungsempfeh-
lungen umzusetzen, um ein nachge-
wiesen gutes Qualifizierungsangebot 
kon tinuierlich weiterzuentwickeln. Wel-
che Effekte auf Qualität und Wirtschaft-
lichkeit sich dadurch erzielen lassen, 
zeigt sich dann spätestens in der bereits 
heute geplanten und vorbereiteten Eva-
luation. ●

„Im Ergebnis zeigt sich, dass auch bei hoher nachgewiesener Qualität die 

Gesamtkosten der Unfallversicherungsträger pro Seminartag im Durch-

schnitt wesentlich geringer sind als die von externen Bildungsanbietern.“
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Weiterbildung – nutzlos oder  

förderlich?

Die Weiterbildungsbranche wurde vor 
rund zehn Jahren aufgeschreckt, als in der 
Zeitschrift „Psychologie heute“ ein Artikel 
mit der Überschrift „Weiterbildung bringt 
nichts“ erschien. Fazit des Berichts war, 
dass der Erfolg von Weiterbildung meist 
ausbleibe und somit das Geld dafür ge-
spart werden könne. Diverse Untersuchun-
gen zur Wirkung von Qualifizierungspro-
zessen gaben Hinweise darauf, dass 
erworbenes Wissen träge beziehungsweise 
passiv bleibt und eine Umsetzung in tat-
sächliches Handeln nicht stattfindet.

Somit besteht Optimierungsbedarf bei der 
Ausbildung von Handlungskompetenz 
und damit verbunden auch bei der Förde-
rung einer entsprechenden Haltung zu Ar-
beitssicherheit und Gesundheitsschutz. 
Was können wir also tun, damit unsere 
Qualifizierung effektiv ist und dem Selbst-
verständnis der Unfallversicherungsträger 
dienlich ist, zu mehr Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit beizutragen? Ant-
worten hierzu finden wir in der aktuellen 
Lehr-/Lernforschung. Die Entwicklungen 
und Erkenntnisse daraus hat die Arbeits-
gruppe Aus- und Weiterbildung (AAW) 
der DGUV seit Jahren kritisch im Blick 
und recherchiert aus den aktuellen Stan-
dards der Erwachsenenbildung, was für 
die Qualifizierung der Unfallversiche-

Arbeitsleben gestellt werden. Wenn Qua-
lifizierung nur bedeutet, einige eng defi-
nierte Fähigkeiten und Fertigkeiten zu be-
herrschen, bereitet sie Menschen nur 
noch bedingt auf künftige Anforderungen 
vor. Notwendig sind vielmehr komplexere 
Kompetenzen, die sie befähigen, sich in 
einer Welt zurechtzufinden, die zuneh-
mend durch Wandel, Komplexität und 
wechselseitige Abhängigkeit gekennzeich-
net ist. Hierzu gehört vor allem auch die 
Stärkung der Selbstlernkompetenz für ein 
lebenslanges Lernen.

Bildungspolitisch spielen Kompetenzen 
bei der Diskussion um die Vergleichbar-
keit von Qualifikationen in Europa eine 
wichtige Rolle. Dies spiegelt sich im soge-
nannten Europäischen Qualifikationsrah-
men (EQR) wider. Auf nationaler Ebene 
wird er durch den Deutschen Qualifikati-
onsrahmen für lebenslanges Lernen 
(DQR) umgesetzt. Beide Modelle beschäf-
tigen sich zum Beispiel damit, Kompeten-
zen zu erfassen, zu vergleichen bezie-
hungsweise vergleichbar zu machen.

In der Erwachsenenbildung entspricht ein 
kompetenzorientierter Ansatz dem Inter-
esse der Lernenden nach einem Praxisbe-
zug. Die angestrebten Lernergebnisse ori-
entieren sich an dem, was die Lernenden 
in den Betrieben in ihrem jeweiligen Ar-
beitsfeld tun sollen. 

Qualifizieren im Arbeitsschutz

Auf das Handeln in der Praxis vorbereiten

Berufsgenossenschaften und Unfallkassen haben die Aufgabe, Menschen zu Sicherheit und Gesundheit  

bei der Arbeit zu qualifizieren. Sie orientieren sich dabei an aktuellen Erkenntnissen zeitgemäßer  

Erwachsenenbildung. 

rungsträger zielführend ist. Als Ergebnis 
und in Bewertung der Recherche wurde 
ein Bildungsverständnis der Unfallversi-
cherungsträger formuliert. 

Basis des Bildungsverständnisses 

Im Folgenden werden die Eckpfeiler des 
Bildungsverständnisses der Unfallversi-
cherungsträger beschrieben:

Kompetenzorientierung

Ein wesentliches Thema der Bildungsde-
batte in den letzten Jahren ist die Kompe-
tenzorientierung. Die Gründe hierfür sind 
vielfältig. Die Arbeitswelt wird immer 
komplexer und digitaler. Aus den Mega-
trends Globalisierung, schnelle Moder-
nisierungszyklen und immer stärker 
 werdende Vernetzung entstehen Anforde-
rungen, die es heute zu bewältigen gilt. 
Mit dem Begriff „Halbwertzeit des Wis-
sens“ wird deutlich, dass Wissen schnell 
veraltet und stets neue Anforderungen im 

Miriam Potratz

Dezernat Qualifizierung der  

Berufsgenossenschaft Handel  

und Warenlogistik (BGHW) 

E-Mail: m.potratz@bghw.de

Thomas Eisenhauer  

Abteilung Bildung und Organisations-

entwicklung der Berufsgenossenschaft 

Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) 

E-Mail: thomas.eisenhauer@bgn.de
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„Die Lernenden müssen im 

Mittelpunkt stehen, damit 

Qualifizierung wirksam  

gestaltet werden kann.“
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Insofern steht die Kompetenzorientierung 
auch für eine wirksame Umsetzung des 
Bildungsauftrags der Unfallversiche-
rungsträger. Die Lernenden sollen in der 
Lage sein, in unterschiedlichen Arbeitssi-
tuationen handlungsfähig zu werden. Ei-
ne umfassende Handlungskompetenz ist 
deshalb eine unabdingbare Vorausset-
zung, einen Beruf auszuüben oder eine 
spezielle Funktion im Arbeitsschutz zu 
übernehmen (Aufsichtsperson, Fachkraft 
für Arbeitssicherheit, Sicherheitsbeauf-
tragte u. ä.). 

Schließlich entspricht die Kompetenzori-
entierung den Erkenntnissen der Lernfor-
schung, die eine Abkehr von einer fast 
ausschließlich inhaltlichen Orientierung 
des Lehr-/Lernprozesses nahelegt . 
 Vielmehr ist Lernen ein sehr individueller 
Prozess, da er an den Vorerfahrungen der 
Lernenden anknüpft. Somit ist es erfor-
derlich, dass die Lerninhalte anschlussfä-
hig an das vorhandene Wissen sind. Die 
Lernenden mit ihren Kenntnissen und 
Kompetenzen müssen daher im Mittel-
punkt stehen, damit die Qualifizierung 
wirksam gestaltet werden kann.

Wissen und Kompetenz

Bei der praktischen Umsetzung dieser An-
forderungen gibt es jedoch noch viele He-
rausforderungen und Missverständnisse. 
Die Sorge, die Lernenden bräuchten weni-
ger zu wissen, ist jedoch unbegründet. 
Vielmehr ist es unverzichtbar, Handlungs-
kompetenz auf einer profunden Wissens-
basis aufzubauen. Nur auf der Basis von 
Wissen kann ein Mensch in konkreten Si-
tuationen zielgerichtet tätig werden. So 
muss zum Beispiel eine Fachkraft für Ar-
beitssicherheit auch das Wissen über die 
relevanten Inhalte der Gefahrstoffverord-
nung beherrschen, wenn sie eine Füh-
rungskraft zum Lagern von Gefahrstoffen 
im Betrieb berät. 

Insofern lässt sich feststellen: „Wer nichts 
weiß, ist nicht kompetent, aber wer mit 
seinem Wissen nichts anfangen kann, 
auch nicht.“ Daher ist die gewünschte 
Handlung am Ende des Lernprozesses das 
Ziel der Qualifizierungsmaßnahmen und 
nicht auswendig aufgesagtes Wissen. 

Insgesamt wird die Handlungskompetenz 
mit den Teilkompetenzen 

•  Fachkompetenz, 
•  Methodenkompetenz, 
•  Sozialkompetenz, 
•  Personal-/Selbstkompetenz 
erreicht. 

Fachkompetenz ist die Fähigkeit und 
 Bereitschaft, Aufgaben- und Problem-
stellungen selbstständig, fachlich ange-
messen, methodengeleitet zu bearbeiten 
und das Ergebnis zu beurteilen. Der 
 Begriff schließt damit Fachkenntnisse 
(wie Aufbau der Haut, Maßnahmen zum 
Schutz der Haut) und spezielle Fachme-
thoden ein (etwa Gefährdungsbeurteilung 
mittels Leitmerkmalmethode).

Methodenkompetenz bezeichnet die Fä-
higkeit und Bereitschaft, Mittel und Wege 
zur erfolgreichen Aufgabenbewältigung 
zu kennen und anzuwenden. Hier sind 
eher allgemeine Methoden wie beispiels-

weise zur Lösung von Problemen oder 
Präsentationsmethoden gemeint.

Sozialkompetenz bezieht sich auf die Be-
reitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehun-
gen zu leben und aktiv zu gestalten. Dazu 
gehört, zielorientiert mit anderen zusam-
menzuarbeiten, ihre Interessen und sozia-
len Situationen zu erfassen, sich mit ihnen 
rational und verantwortungsbewusst aus-
einanderzusetzen und zu verständigen so-
wie die Arbeits- und Lebenswelt mitzuge-
stalten. Beispielhafte Sozialkompetenzen 
sind Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit und 
Kommunikationsfähigkeit.

Die Personal-/Selbstkompetenz bezeich-
net die Fähigkeit und Bereitschaft, sich wei-
terzuentwickeln und das eigene Leben 
selbstständig und verantwortlich im jewei-
ligen sozialen, kulturellen oder beruflichen 
Kontext zu gestalten. Sie umfasst personale 
Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Kritik-
fähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, 
Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. 

 Grafik: DGUV

Abbildung 1: Einflussfaktoren Kompetenzorientierung
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Neben einer professionellen Handlungs-
kompetenz benötigen Menschen jedoch 
auch die entsprechende Haltung und 
Einstellung zur Arbeitssicherheit und 
zum Gesundheitsschutz. Um überzeu-
gend handeln zu können, sind negative 
Haltungen wie „Die Mitarbeiter tragen 
die Schuld an Unfällen“ oder „Das tun 
wir, weil Gesetze es fordern“ vor allem 
schlecht, wenn diese als Multiplikatoren 
fungieren und eine Vorbildrolle einneh-
men. Insofern ist die Haltungsbildung im 
Arbeitsschutz eine zweite wichtige Ziel-
stellung der Bildungsarbeit. Sie bildet 
das Fundament arbeitsschutzgerechten 
Verhaltens und wurde daher explizit in 
das im Bereich der Unfallversicherungs-
träger verwendete Kompetenzmodell 
 aufgenommen. Weiterhin wurden die 
Fach- und Methodenkompetenz als 
„Know-how“ zusammengefasst sowie die 
Sozial- und Selbstkompetenz als „Um-
gang mit sich selbst und mit anderen“ 
benannt.

Erkenntnisse zum  

(Erwachsenen-)Lernen

Erkenntnisse der modernen Lehr-/Lern-
forschung zeigen, dass es eine Illusion ist 
zu glauben, die Weitergabe von Wissen 
führe zu kompetentem Handeln. Kompe-
tenzen und Haltungen können nicht ge-
lehrt werden, sie müssen von Lernenden 
erworben werden.

Um die Teilnehmenden in Qualifizierungs-
maßnahmen der Unfallversicherungsträ-
ger bei der Entwicklung ihrer Handlungs-
kompetenz zu unterstützen, müssen sich 
die Lehrenden damit beschäftigen, wie er-
folgreich gelernt werden kann. Dies erfor-
dert einen Blickwechsel vom Lehren zum 
Lernen, zudem muss sich das Rollenver-
ständnis vom Dozieren zur Lernbegleitung 
verändern. Insofern sind in dem Bildungs-
verständnis der Unfallversicherungsträger 
wesentliche Erkenntnisse über das Lernen 
von Erwachsenen berücksichtigt worden. 
Auch neurowissenschaftliche Forschungen 
geben wichtige Hinweise für ein erfolgrei-
ches Lernen. 

Wesentlich ist die Erkenntnis, dass Lernen 
eine individuelle Aktivität voraussetzt. 
Die gute Nachricht dabei ist, dass jeder 
Mensch lernen kann. Die schlechte Nach-
richt ist, dass es ohne Anstrengung nicht 
geht. Lernen ist eine individuelle Angele-
genheit, die jede Person aktiv für sich 
selbst tun muss! Von außen kann ledig-

unterstützen, das „Lernen (neu) zu ler-
nen“. Durch gezielte Fragestellungen und 
Reflexionsphasen helfen sie, dass alle 
Lernenden herausfinden, über welche 
Form der Informationsweitergabe und 
des Austauschs sie Kompetenzen (weiter)
entwickeln können.

Voraussetzungen für förderliche  

Lernarrangements

Günstig ist, wenn das Lernarrangement 
dazu die folgenden Tätigkeiten der Ler-
nenden ermöglicht:

1.  Aneignen: Die Lernenden eignen sich 
neues Wissen, Fähigkeiten und Fertig-
keiten selbst an, etwa durch hilfreiche 
Fachliteratur oder entsprechende 
Links, durch vorgeschaltete E-Lear-
nings, digitale Mini-Lerneinheiten 
(Learning Nuggets) oder andere digita-
le Formate sowie durch die Bewälti-
gung von gegebenen Handlungssitua-
tionen /Aufgabenstellungen.

 2.  Einüben: Durch Übungsaufgaben 
können sich die Lernenden ihr neues 
Wissen und Können aneignen und er-
leben ihren Kompetenzzuwachs, also 
ihren Lernerfolg, schon während der 
Qualifizierungsmaßnahme. 

 3.  Anwenden: Die Lernenden erproben 
und wenden die neuen Kompetenzen 
in realen Situationen in ihren Betrie-
ben an.

lich unterstützt werden. Wie bereits oben 
erwähnt, spielen dabei die Vorerfahrun-
gen und das Vorwissen der Lernenden ei-
ne Schlüsselrolle. Das Gehirn versucht 
permanent, neue Eindrücke, Wahrneh-
mungen und Erkenntnisse mit bereits vor-
handenem Wissen und Vorerfahrungen zu 
verknüpfen. Neues wird gut gelernt, wenn 
es für die Lernenden anschlussfähig ist. 
Auch Wiederholungen spielen beim Ler-
nen eine wichtige Rolle. Wiederholungen 
sind notwendig, um Wissen und Handlun-
gen im Gehirn beziehungsweise im Lang-
zeitgedächtnis zu verankern.

Nun kann man bereits erahnen, dass Er-
wachsene ihr Verhalten meist nicht ein-
fach durch Belehrung verändern (etwa 
indem ihnen die Notwendigkeit von 
Schutzmaßnahmen aufgezeigt wird). Sie 
prüfen das Neue auf Relevanz und ent-
scheiden selbst darüber, worauf sie sich 
einlassen. Sinnvoll ist, wenn sie sich 
neue Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-
keiten sowie Einstellungen und Verhal-
tensweisen in Situationen ihres berufli-
chen Alltags selbst erarbeiten können. 
Hierbei übernehmen die Lernbegleiten-
den eine wichtige Rolle. Sie haben die 
Chance, den Lernprozess positiv zu för-
dern, indem sie Lernarrangements so ge-
stalten, dass die Teilnehmenden in einer 
möglichst realitäts- und praxisnahen 
Umgebung Erfahrungen sammeln und 
neue Kompetenzen entwickeln können. 
Zudem müssen sie die Lernenden dabei 

 Grafik: DGUV

Abbildung 2: Kompetenzmodell aus dem Bildungsverständnis  

der DGUV 

Haltung

Know-how

U
m

g
a

n
g

 m
it

 s
ic

h
 s

e
lb

st U
m

g
a

n
g

 m
it a

n
d

e
re

n

Handlungs- 

kompetenz

14 DGUV Forum 3/2019

Titelthema



4.  Reflektieren: Die Lernenden reflektie-
ren den Lernprozess sowie die Tragfä-
higkeiten der neu erworbenen Kompe-
tenzen für die Praxis. Erlerntes und 
Erlebtes werden bewertet und Konse-
quenzen zur eigenen Weiterentwick-
lung abgeleitet. 

Der Gestaltung der Lernarrangements und 
der Unterstützung der Lernenden durch 
die Lernbegleitenden kommt bei dem ge-
samten Lernprozess eine Schlüsselfunkti-
on zu. Ein Beispiel für diese Umsetzung 
ist die Konzeption und Ausgestaltung der 
weiterentwickelten Ausbildung der Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit. Hier bilden 
Handlungssituationen aus der betriebli-
chen Praxis den Ausgangspunkt für das 
Lernen, wie zum Beispiel die Unterstüt-
zung der Führungskräfte bei der Gestal-
tung eines Arbeitsplatzes. Das hierzu be-
nötigte Wissen eignen sich die künftigen 
Fachkräfte über digitale Wissensbaustei-
ne an, üben dann das neu Gelernte in Bei-
spielaufgaben ein und wenden es letztlich 
in ihrem Betrieb an. Das Lernen und An-
wenden wird im anschließenden Seminar 
reflektiert. 

Bildungsverständnis

Wie eingangs erwähnt, war der Anspruch, 
ein Bildungsverständnis der Unfallversi-
cherungsträger zu formulieren, das Be-
währtes aufgreift und den Standard einer 
zeitgemäßen Erwachsenenbildung wider-
spiegelt. Ausgangspunkt und Ziel sind die 
Handlungskompetenzen, die für eine kre-
ative und selbstorganisierte Präventionsar-
beit in der Praxis der Betriebe und Bil-
dungseinrichtungen erforderlich sind. Es 
zeigte sich, dass ein eher auf systemisch-
konstruktivistischen Lernprinzipien basie-
rendes Verständnis von Bildung für die 
Zielerreichung sinnvoll ist: Das Lernen soll 
durch anregende, bedeutsame Inhalte un-
terstützt werden, die an die Erfahrungen 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
 anknüpfen. Sie erfahren so einen Kompe-
tenzzuwachs, indem sie selbstgesteuert, 
problemlösend, aktiv und im sozialen Aus-
tausch mit anderen lernen. 

Die Orientierung an einer solchen Didak-
tik hat unter anderem eine Verlagerung 
von frontaler Wissensvermittlung hin zu 
einer aktiven Auseinandersetzung der 
Lernenden mit den Lerninhalten zur Fol-
ge. Dies gelingt auch durch die Auswahl 
geeigneter Methoden. Bisher dozierende 
oder eher instruktiv handelnde Lehrkräfte 
müssen lernen loszulassen und das 
selbstgesteuerte und selbstorganisierte 
Lernen fördern. Dies bedingt auch, die ei-
genständigen Erarbeitungs- und Lernfä-
higkeiten der Lernenden anzuerkennen 
und einzubeziehen.

Zusammenfassung

Die Unfallversicherungsträger möchten 
durch gezielte Qualifizierungsmaßnah-
men für Unternehmer und Unternehme-
rinnen sowie Versicherte zu sicherer und 
gesunder Arbeit in Betrieben und Bil-
dungseinrichtungen beitragen. Entwick-
lung und Erweiterung von Handlungs-
kompetenzen und eine entsprechende 
Haltungsbildung im Arbeitsschutz sind 
die hierfür übergreifenden Qualifizie-
rungsziele. Zum Erreichen der Ziele wur-

den anerkannte Standards in der Erwach-
senenbildung in einem gemeinsamen 
Bildungsverständnis zusammengefasst. 
Beim letztjährigen DGUV-Fachgespräch 
„Qualifizierung“ haben Unfallversiche-
rungsträger Beispiele für Qualifizierungs-
konzepte präsentiert, bei denen die Prä-
missen des Bildungsverständnisses 
umgesetzt wurden. Dies waren etwa Semi-
nare für Unternehmer und Unternehme-
rinnen, für Sicherheitsbeauftragte, für 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit sowie Be-
triebsärztinnen und Betriebsärzte. Die 
vorgestellten Beispiele zeigten, dass die 
im Bildungsverständnis dokumentierte 
Ausrichtung ermöglichen kann,

•  effizient und wirksam zu qualifizieren,
•  Kompetenzen der Lernenden anforde-

rungsgerecht zu erweitern,
•  aktiv und selbstorganisiert zu lernen,
•  selbstverantwortlich Lernende mit 

Lernbegleitenden zu unterstützen, 
•  in anregenden Lernumgebungen und 

praxisnah zu lernen sowie
•  einen wichtigen Beitrag zum lebens-

langen Lernen zu leisten. ●
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In vielen Bereichen passen sich die Ar-
beitsweisen an die Herausforderungen 
und Möglichkeiten der digitalen Welt an. 
Ein global verfügbares, schnelles Internet 
gehört wie Smartphones und Tablets häu-
fig zum Alltag. Der Einsatz von Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien 
nimmt zu. Die technischen Entwicklun-
gen eröffnen neue Möglichkeiten – auch 
beim Lernen. Zielgruppen, die bislang 
nicht oder nur eingeschränkt erreicht wer-
den konnten, können über digitale Ange-
bote für Qualifizierung angesprochen wer-
den.

Digitale Lernoptionen wiederum führen 
zu neuen Lerngewohnheiten und Bedar-
fen. Insgesamt gibt es nicht „die Lernen-
den“, sondern tendenziell heterogene 
Gruppen. Unter anderem stehen sich Ler-
nende mit „klassischer“ präsenzbetonter 
Sozialisation und „Digital Natives“ gegen-
über, also Lernende, die in der digitalen 
Welt aufgewachsen sind. 

Um für Sicherheit und Gesundheit zu qua-
lifizieren, bieten sich Chancen und Her-
ausforderungen. Das DGUV-Projekt „Zu-
kunftsorientierte Qualifizierungsformate“ 

Im Dschungel der Qualifizierungs-

formate

In der Welt der Unfallversicherungsträger 
dominiert noch das Qualifizierungsformat 
„Präsenzseminar“. Beim ersten Zugang 
präsentierte sich das Thema „Qualifizie-
rungsformate“ im Projekt wie ein Dschun-
gel: Wie die fulminante Vegetation im 
Dschungel wachsen in der Bildungsland-
schaft die Anzahl und Vielfalt von Quali-
fizierungsformaten. Neben neuen Prä-
senzformaten eröffnen sich – getriggert 
durch den technologischen Fortschritt – 
vor allem neue digitale Lernwege. Was 
sich jeweils genau dahinter verbirgt, dazu 
gibt es häufig unterschiedliche Vorstel-
lungen. Wie im Dschungel stellt sich auch 
bei der Qualifizierung die Frage nach dem 
passenden Weg. Bestimmte Wege einzu-
schlagen, kann bei mangelnder Orientie-
rung Risiken bedeuten.

Auf der Suche nach Orientierung bei der 
Qualifizierung ist entscheidend , sich über 
das Ziel im Klaren zu sein. Bezugspunkt 
der Projektarbeit war deshalb immer die 
Präventionsleistung „Qualifizierung“ der 
Unfallversicherungsträger, die die Ziel-
setzung von Qualifizierung in der gesetz-
lichen Unfallversicherung beschreibt. 
Qualifizierungsmaßnahmen für die mit 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
und Ausbildung betrauten oder daran be-
teiligten Personen sollen wirksam durch-
geführt werden und den Transfer in die 
Praxis unterstützen.

Basis ist das DGUV-Bildungsverständnis 
„KompetenzBildung für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz (KoSiG)“. Angesichts 
schnell veraltender Wissensbestände und 
der Veränderungen in der Arbeitswelt ist 
das Ziel von Qualifizierung, Handlungs-

Was wächst im Dschungel der Bildungslandschaft?

Zukunftsorientierte Qualifizierungsformate

Über die Veränderungen in der Arbeitswelt im digitalen Zeitalter wird viel diskutiert. Brauchen wir für  

Arbeit 4.0 eine Qualifizierung 4.0 mit neuen Lernwegen? Das DGUV-Projekt „Zukunftsorientierte 

Qualifizierungs formate“ hat sich intensiv mit der Frage möglicher Lernwege beschäftigt und Empfehlungen 

für die Qualifizierung der Zukunft erarbeitet.

Barbara Brauchle

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst 

und Wohlfahrtspflege (BGW)

E-Mail: barbara.brauchle@bgw-online.de
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liefert dafür Empfehlungen und Hand-
lungshilfen. Dieser  Beitrag gibt einen Ein-
blick in die Projektergebnisse.

Qualifizierungsformate

Qualifizierungsformate sind Wege zur Er-
reichung von Lernzielen (zum Beispiel: 
Seminare, Webinare, Lernvideos). Folgen-
des Verständnis ist Grundlage: Ein Quali-
fizierungsformat ist eine geplante und 
strukturierte Lehr-/Lernsituation mit Me-
thoden- und Medieneinsatz, die sich be-
schreiben lässt über die maximale Anzahl 
der Lernenden, den Zeitrahmen des For-
mats, die durchschnittliche Lerndauer, 
die Form der Beteiligung und Interaktion 
der Lernenden sowie den Lernort.

„Noch dominiert in der Welt 

der Unfallversicherungs-

träger das Qualifizierungs-

format ‚Präsenzseminarʻ.“
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kompetenz und Haltung zu entwickeln 
und auszubauen, eine adäquate Antwort 
auf die Herausforderungen der Gegenwart 
und Zukunft. Von Erwerbstätigen wird 
heute neben Wissen ein hohes Maß an Fä-
higkeiten zur Lösung von Problemen, zur 
Kommunikation und Kooperation sowie 
zum Wissens- und Informationsmanage-
ment gefordert.

Die Zukunft der Arbeitswelt und des Ler-
nens ist offen. Bilder von Zukunft, die 
heute wahrscheinlich erscheinen, können 
schon morgen durch neue Erkenntnisse 
oder Innovationen überholt sein. Aktuelle 

Zukunftstrends haben den Charakter 
 einer Momentaufnahme.

Die umfangreiche Recherche zu aktuellen 
Bildern von Zukunft zum Start des Pro-
jekts „Zukunftsorientierte Qualifizie-
rungsformate“ konzentrierte sich auf die 
folgenden Schwerpunkte:

•  Trends in der Arbeitswelt und  
Technologieentwicklung,

•  Lerngewohnheiten /Lerntrends,
•  neurodidaktische und lern  psycho-

logische Erkenntnisse für die  
Erwachsenenbildung.

Zukunftsorientiert mit Formaten  

umgehen

Aus den umfangreichen Recherchen, 
Fachdiskussionen und Arbeitsergebnissen 
im Projekt resultieren drei Handlungshil-
fen für die Praxis: 31 Steckbriefe mit Infor-
mationen zu aktuellen Formaten, ein Tool 
zur Formatauswahl (Excel-Checkliste) so-
wie ein Bericht mit zehn Statements und 
Empfehlungen zum zukunftsorientierten 
Umgang mit Qualifizierungsformaten. Ein 
fünfminütiger Projekt-Kurzfilm führt in 
die Ergebnisse ein. Mit den Projektergeb-
nissen wird ein wesentlicher Baustein der 
Strategie der DGUV-Arbeitsgruppe Aus- 

„Basis ist das DGUV-Bildungsverständnis ‚KompetenzBildung  

für Sicherheit und Gesundheitsschutz (KoSiG)ʻ.“

Abbildung 1: Im Dschungel der Qualifizierungsformate Grafik: von Horn
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und Weiterbildung (AAW) umgesetzt. Zen-
trale Projektbotschaften werden im Fol-
genden vorgestellt. Die vollständigen 
Statements zeigt die Abbildung 2.

Form follows function: Formate  

sind kein Selbstzweck

Die Entscheidung für ein Qualifizierungs-
format ist die Antwort auf ein bestimmtes 
Ziel, das für eine definierte Zielgruppe er-
reicht werden soll. Konkrete Kompetenzen 
für mehr Sicherheit und Gesundheit sol-
len aufgebaut werden. Inhaltliche Fragen 
und Zielsetzungen sowie die Zielgruppe 
müssen damit vor einer Formatentschei-
dung geklärt werden. Auch bei bereits gut 
etablierten Formaten sollte die Passung 
von Zielen, Zielgruppe und Format regel-
mäßig überprüft werden.

Wirksam kann Qualifizierung dann sein, 
wenn das Format dem Zweck dient – das 
heißt der Erweiterung von Handlungs-

Format zum Selbstzweck, besteht die Ge-
fahr, an Zielen, an Lerngewohnheiten und 
Bedarfen der Zielgruppe vorbeizuplanen.

Wenn Qualifizierungsformate Antworten 
auf konkrete Ziele und Zielgruppen sind, 
kann es nicht DAS zukunftsfähige Format 
geben. Pauschale Empfehlungen zu Qua-
lifizierungsformaten sind damit ausge-
schlossen. Die Unterschiede zum Beispiel 
in den Lerngewohnheiten oder Bedarfen 
der Zielgruppen können groß sein. Ein 
Qualifizierungsformat, das in einer Aus-
gangssituation ideal ist, kann in einer an-
deren Aufgabenstellung kontraproduktiv 
sein. Angebote müssen beispielsweise von 
der Zielgruppe überhaupt genutzt werden 
können. So sind digitale Angebote für 
Menschen, die keinen IT-Zugang haben, 
wenig zielführend.

Passend ist ein Format, wenn es in Ver-
bindung mit einem konkreten Ziel, einer 
bestimmten Zielgruppe und den gegebe-
nen Rahmenbedingungen eine adäquate 
Lösung darstellt. Jedes Format hat neben 
Grenzen auch besondere Chancen, die re-
flektiert und gezielt eingesetzt werden 
müssen, um eine möglichst hohe Passung 
zu erreichen. Passend eingesetzt, kann je-
des Format zukunftsorientiert sein. 

Je nach Zielen, Inhalten und Lerngewohn-
heiten der Zielgruppe kann ein Präsenz-
format, ein digitales Format oder eine 
Mischform das Format der Wahl sein. Zu-
kunftsfähige Formate sind nicht zwingend 
digitale Formate. Denkbar ist, dass Prä-
senzformate angesichts der zunehmenden 
Digitalisierung der Lebenswelt in Zukunft 
neue Attraktivität erfahren.

Der Kombination von Formaten  

gehört die Zukunft

In der Praxis sind schon jetzt viele Qualifi-
zierungsformate in der Bildungslandschaft 
und bei den Unfallversicherungsträgern 
Mischformate. Beispiele sind etwa eine 
App, die Lernende nach einem Seminar 
beim Praxistransfer begleitet oder ein Lern-
video zur Vorbereitung auf ein Seminar. 
Das bekannteste und bedeutendste Misch-
format ist Blended Learning, das die Vor-
teile von Präsenzveranstaltungen und E-
Learning kombiniert. Der Begriff „Blended 
Learning“ steht dabei für eine Vielzahl von 
Präsenz- und Online-Kombinationen.

kompetenz für Sicherheit und Gesundheit 
für eine bestimmte Zielgruppe: Form fol-
lows function. Formate sind kein Selbst-
zweck. Schnell kann ein Format zum 
Selbstzweck werden, zum Beispiel wenn 

als Reaktion auf einen Bedarf automatisch 
ein dreitägiges Seminar konzipiert wird 
oder wenn ein neues digitales Trend-For-
mat ohne ausreichende Passung zu Zielen 
und Zielgruppe umgesetzt wird. Wird das 

„Wenn Qualifizierungsfor-

mate Antworten auf konkrete 

Ziele und Zielgruppen sind, 

kann es nicht DAS zukunfts-

fähige Format geben.“

Abbildung 2: Statements aus dem DGUV-Projekt „Zukunftsorientierte  

Qualifizierungsformate“

Form follows function –  

Formate sind kein Selbstzweck.

Es gibt nicht DAS zukunftsfähige Format,  

sondern nur PASSENDE Formate.

Die Mischung machtʻs –  

der Kombination von Formaten gehört die Zukunft.

Viele Wege führen nach Rom statt one fits all.

Das große Ganze im Blick.

Von nichts kommt nichts.

Gut Ding braucht Weile: Handlungskompetenz  

zu entwickeln benötigt Zeit.

Prioritäten setzen – Spannungsfeld aushalten.

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.

Gemeinsam sind wir stark.
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Durch die Kombination und die Verzah-
nung unterschiedlicher Formate kann für 
die Lernenden ein Mehrwert erreicht wer-
den, indem die Vorteile der jeweiligen For-
mate kombiniert beziehungsweise Nach-
teile eines Formats durch die Vorteile 
eines anderen ausgeglichen werden. Ge-
zieltes Kombinieren von Formaten kann 
helfen, vielfältigere Möglichkeiten des 
Lernens und des Lerntransfers zu errei-
chen. Es lohnt sich also zu prüfen, welche 
Formate und Kombinationen die jeweilige 
Zielgruppe und das Lernziel unterstützen, 
und passende Zusammenstellungen der 
Formate zu erproben.

Viele Wege führen nach Rom

Lernende sind tendenziell eine heteroge-
ne Gruppe: Menschen in unterschiedli-
chen Arbeits- und Lebenssituationen, 

Menschen, die vor allem gut im persönli-
chen Kontakt in der Gruppe lernen kön-
nen, und andere, die zum Beispiel lieber 
für sich allein online lernen. Bei dieser 
Unterschiedlichkeit gibt es nicht den ei-
nen richtigen Lernweg – kein Format, das 
für alle und alles passt.

Digitale Lernarrangements eröffnen neue 
Chancen für die Qualifizierung. Durch 
zeitlich und räumlich flexibles Lernen 
können Lernende und Betriebe besser er-
reicht werden, die bisher nicht oder nicht 
ausreichend für Aus- und Weiterbildung 
gewonnen werden konnten. Damit wird es 
auch möglich, unterschiedliche Zugänge 
zu einem Thema einzurichten (etwa Prä-
senzseminar und alternativ ein Online-
Angebot). So kann unter anderem die Wei-
terbildung zum Sicherheitsbeauftragten 

sowohl als Präsenzseminar als auch als 
Blended Learning angeboten werden.

Online-Lernangebote erreichen Men-
schen, die digitales Lernen schätzen, 
aber auch Lernende, die aus unterschied-
lichen Gründen keine Möglichkeit haben, 
für ein Seminar mehrere Tage den Wohn- 
oder Arbeitsort zu verlassen. Diese poten-
ziell Lernenden lassen sich idealerweise 
mit einem parallelen, gleichwertigen On-
line-Angebot in den Qualifizierungspro-
zess integrieren. Attraktiv könnten solche 
Offerten zum Beispiel für Unternehmerin-
nen und Unternehmer aus Kleinbetrie-
ben, für Eltern oder pflegende Personen 
sein. Digitale Alternativangebote entspre-
chen dem gesellschaftlichen Trend in an-
deren Bereichen: Waren, aber auch 
Dienstleistungen und Unterhaltungsan-

In der Welt der Unfallversicherungsträger dominiert noch das Qualifizierungsformat „Präsenzseminar“.

„Durch die Kombination und die Verzahnung unterschiedlicher  

Formate kann ein Mehrwert für die Lernenden erreicht werden,  

indem die Vorteile der jeweiligen Formate kombiniert werden.“
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gebote sind auf verschiedenen Wegen zu 
bekommen, zum Beispiel direkt vor Ort 
oder online.

Viele Wege führen zum Qualifizierungs-
ziel. Bewusst mehrere Zugangswege zum 
Thema zu schaffen, kann die Reichweite 
der Qualifizierung erhöhen.

Formatentscheidungen  

systematisch treffen

Formatentscheidungen systematisch zu 
treffen, unterstützt die Wirksamkeit von 
Qualifizierung. Dabei sind verschiedene 
Ebenen zu berücksichtigen: das Qualifi-
zierungsportfolio, die erforderlichen Res-
sourcen sowie das Spannungsfeld, in dem 
Formatentscheidungen getroffen werden.

Bei Formatentscheidungen sollte stets 
auch das große Ganze im Blick sein. Ge-
meint ist das Qualifizierungsportfolio als 
Gesamtpalette aller Qualifizierungsange-
bote eines Hauses. Ungewollte Redundan-
zen sollten ebenso vermieden werden wie 
Lücken, die für unerfüllte Bedarfe stehen. 
Das Portfolio sollte systematisch geplant 
werden, gut strukturiert sein und sowohl 
im Haus als auch von außen transparent 

ren und umsetzen. Dazu gehören Technik, 
Expertise, finanzielle, personelle und zeit-
liche Ressourcen.

Neue Formate verändern häufig die Rah-
menbedingungen. So erfordern digitale 
Qualifizierungsformate nicht nur den Auf-
bau der technischen Infrastruktur, son-
dern auch die Erweiterung des Teams um 
entsprechende Expertise. Welche Voraus-
setzungen für die Realisierung neuer For-
mate erforderlich sind, sollte frühzeitig 
geprüft werden.

Formatentscheidungen fallen im Alltag in 
einem Spannungsfeld. Neben fachlichen 
Fragestellungen wirkt eine Vielzahl von 
Faktoren bei der Wahl eines Formates mit: 
zum Beispiel die vorhandenen Ressour-
cen, die Entwicklungsgeschwindigkeit, 
die Reichweite des Angebots, die Passung 
zur Zielgruppe, die inhaltliche Qualität. 
Das Setzen von Prioritäten hat in einem 
solchen Spannungsfeld Konsequenzen für 
einen oder mehrere andere Faktoren. Soll 
zum Beispiel eine hohe Passung zu einer 
speziellen Zielgruppe erreicht werden, 
kann tendenziell die Reichweite sinken 
(Tiefe versus Breite von Präventionsange-
boten). Über Formate entscheiden heißt, 
Prioritäten zu setzen. Voraussetzung einer 
bewussten und adäquaten Formatent-
scheidung ist die Analyse und Reflexion 
des jeweiligen Spannungsfelds.

Kompetenzorientiert zu lernen und aus-
reichend zu reflektieren, braucht für die 
Lernenden Zeit und passende Qualifizie-
rungsformate. Nicht jedes Format eignet 
sich in gleicher Weise zur Kompetenzent-
wicklung. So ist es den Lernenden in ei-
nem Tagesseminar in der Regel aufgrund 
der Kürze nicht möglich, umfangreiche 
Kompetenzen zu erwerben oder auszu-
bauen. In der Kombination mit anderen 
Formaten kann allerdings ein passendes 
Lernarrangement entstehen. Zeit für Pra-
xistransfer und Reflexion sollten stets ein-
geplant werden.

Die Einhaltung von Qualitätsstandards im 
Sinne des DGUV-Qualitätsverbunds Qua-
lifizierung (QVQ), des DGUV-Bildungsver-
ständnisses und von Sorgfalt bei der An-
gebotsentwicklung und -durchführung 
sollte darüber hinaus bei der Formatent-
scheidung immer im Blick sein. 

und nachvollziehbar sein. Potenziell Ler-
nende können nur dann zum für sie ad-
äquaten Angebot gelangen, wenn sie es 
finden und als für sich zielführend erken-
nen.

Sind die Aspekte zum Qualifizierungs-
portfolio berücksichtigt, kommt vor der 
Kompetenzentwicklung der Lernenden 
die Investition in die Konzeption und Um-
setzung – „Von nichts kommt nichts.“

Um Kompetenzen bei Lernenden erfolg-
reich zu entwickeln und zu erweitern, 
 benötigt man entsprechende Rahmenbe-
dingungen für die Personen, die die Qua-
lifizierungsformate auswählen, konzipie-

„Der Einsatz zukunfts-

orientierter Qualifizierungs-

formate ist kein abgeschlos-

sener Zustand, sondern ein 

kontinuierlicher Prozess.“

Digitale Lernarrangements eröffnen neue Chancen für die Qualifizierung.
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Bitte ein Bild liefern

Mutig Schritte gehen und  

Synergien nutzen

Neue Formate versprechen Chancen. Diese 
mutig auszuprobieren, verspricht Nutzen, 
erfordert aber auch Risikobereitschaft. Je 
nach Umfang der Veränderung ist ein 
Change-Prozess in der Qualifizierung die 
Folge. Routinen, die erfolgreich waren, 
können unter Umständen plötzlich nicht 
mehr tragen. Vermeintlich kleine Änderun-
gen können große Wirkung haben. So kön-
nen neue Lernarrangements die Anpas-
sung von Prozessen erforderlich machen. 
Je nach Ausgangslage werden neue Exper-
tise, neues Know-how und damit entspre-
chend erweiterte Kompetenzprofile in der 
Qualifizierung erforderlich.

Der Einsatz zukunftsorientierter Qualifi-
zierungsformate ist kein abgeschlossener 
Zustand, sondern ein kontinuierlicher 
Prozess. Dieser Prozess erfordert neben 
Experimentierfreude einen transparenten 
Umgang mit möglicherweise auftretenden 
Schwierigkeiten im Sinne einer konstruk-
tiven Fehlerkultur. Alle Beteiligten sollten 
die Ziele und möglichen Herausforderun-
gen kennen. Um im Sinne eines kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozesses not-
wendige Anpassungen vornehmen zu 
können, ist eine konsequente Evaluierung 
neuer Formate und Format-Kombinatio-
nen Grundlage.

Neue Qualifizierungsformate bieten 
Chancen und stellen vor Herausforderun-

„Neue Formate 

verändern häufig 

die Rahmenbedin-

gungen. Welche 

 Voraussetzungen 

für die  Realisierung 

neuer Formate 

 erforderlich sind, 

sollte frühzeitig 

 geprüft werden.“

gen. Diese müssen nicht allein bewältigt 
werden. Vernetzung, Kooperationen und 
die Nutzung von Synergien können hel-
fen, Hürden gemeinsam zu bewältigen. 
Die technische Infrastruktur und / oder 
die Expertise anderer zu nutzen, eröffnet 
Möglichkeiten. Kooperationsprojekte 
schonen Ressourcen. Dazu bieten sich 
zum Beispiel Unfallversicherungsträger 
als Partner an, aber auch Hochschulen, 
Verbände sowie Unternehmen und Insti-
tutionen.

Zukunft proaktiv gestalten

Der Wandel in der Arbeitswelt und Bil-
dungslandschaft fordert auf, bisherige 
Qualifizierungsformate zu reflektieren, 
neue digitale Lernwege in den Blick zu 
nehmen und zukunftsorientiert mit Qua-
lifizierungsformaten umzugehen. 

Innovationen in der Arbeitswelt und beim 
Lernen werden die Zukunft bestimmen. 
Damit Qualifizierung für Sicherheit und 
Gesundheit auch im Zeitalter von Arbeit 
4.0 optimal wirksam sein kann, erfordert 
das Thema Qualifizierungsformate heute 
und in Zukunft Aufmerksamkeit.

Neue Chancen für die Kompetenzentwick-
lung für Sicherheit und Gesundheit zielo-
rientiert und passend zu nutzen und die 
Zukunft proaktiv statt reaktiv zu gestalten 
– dabei wollen die Projektergebnisse des 
DGUV-Projekts „Zukunftsorientierte Qua-
lifizierungsformate“ unterstützen. ●

Mit Anwendungen von  

Augmented Reality und  

Virtual Reality werden ganz 

neue Möglichkeiten für die  

Qualifizierung geschaffen.
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Arbeits- und Bildungswelt im Wandel

Da sich Arbeits- und Bildungswelt insbe-
sondere durch Veränderungen in Gesell-
schaft und Wirtschaft neu aufstellen, wird 
sich die erlebte Wirklichkeit in den nächs-

diniert werden. Sowohl die erwartete 
technische Entwicklung als auch die hie-
raus resultierenden gesellschaftlichen 
Veränderungen in puncto Generationen-
beziehungen, Familien- und Lebensfor-

Ausbildung von Aufsichtspersonen 

Anforderungen an die Zukunftsfähigkeit

Die raschen Veränderungen in der Arbeits- und Bildungswelt führen zu neuen Anforderungen an  

die Betreuung von Betrieben und Bildungseinrichtungen durch Aufsichtspersonen. Sie müssen  

sich den Herausforderungen stellen und werden dabei durch flexible, am Bedarf ausgerichtete  

Qualifizierungsmaßnahmen unterstützt und durch einen gesteuerten Prozess begleitet.

ten Jahren vollkommen anders darstellen. 
Durch das Internet wachsen reale und vir-
tuelle Welten zusammen und in Zukunft 
werden viele Prozesse in Echtzeit über 
große Entfernungen gesteuert und koor-

Dr. Monika Broy

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen  

(UK NRW)

E-Mail: m.broy@unfallkasse-nrw.de

Jürgen Da Pont 

Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 

(VBG)

E-Mail: juergen.dapont@vbg.de
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Fo
to

: 
U

K
 N

R
W

Fo
to

: 
P

ri
va

t

22 DGUV Forum 3/2019

Titelthema



men, einhergehend mit sehr unterschied-
lichen Entwicklungen in einzelnen 
Regionen, führen zu neuen Anforderun-
gen an die Kompetenzen aller Beteiligten. 
Politik, Sozialpartner und alle Beschäftig-
ten sind hier gefordert, gemeinsame 
 Rahmenbedingungen zu gestalten und 
den Notwendigkeiten anzupassen. Be-
stimmende Megatrends für unsere Ar-
beits- und Bildungswelt von morgen sind 
Digitalisierung, Flexibilisierung, Globali-
sierung und demografischer Wandel, ver-
bunden mit einem Fachkräftemangel.

Bei den neuen Technologien, die sich 
durch selbstorganisierte Produktionssys-
teme, autonome Vernetzungs- und Ent-
scheidungsfähigkeit von Systemen sowie 
räumliche und zeitliche Flexibilisierung 
auszeichnen, muss seitens der Prävention 
auf die Gestaltung des Arbeitssystems als 
Ganzes ein noch höheres Augenmerk ge-
legt werden, und zwar bereits während 
der Planung von Arbeitssystemen, bis hin 
zur Ermittlung des notwendigen Qualifi-
zierungsbedarfs für die neuen Herausfor-
derungen („systemisches Denken“).

Von wesentlicher Bedeutung ist in diesem 
Zusammenhang die ganzheitliche Gefähr-
dungsbeurteilung mit allen relevanten Ge-
fährdungsfaktoren und Wechselwirkun-
gen, denn die Betrachtung einzelner 
Aspekte würde in der digitalen und flexi-
blen Arbeits- und Bildungswelt keine Wir-
kung entfalten.

Weitere Herausforderungen für einen mo-
dernen Arbeitsschutz ergeben sich durch 
neue Arbeitsformen wie zum Beispiel:

•  Click- und Crowdworking,
•  Beschäftigte – Sharing,
•  Solo-Selbstständigkeit / Freelancer,
•  geringfügige Beschäftigung / Gelegen-

heitsbeschäftigung / mehrere Beschäfti-
gungsverhältnisse,

•  mobile Arbeit,
•  prekäre Arbeitsverhältnisse.

Damit ergeben sich folgende Fragen:

•  Wie können diese Personengruppen 
außerhalb von betrieblichen Struktu-
ren erreicht werden, beziehungsweise 
wie erfolgt der Zugang (Kommunikati-
onskanäle) zu den Präventionsleistun-
gen der gesetzlichen Unfallversiche-
rung?

•  Wie wird im Sinne einer Selbstverant-
wortung bei den Erwerbstätigen eine 
Akzeptanz für Sicherheit und Gesund-
heit geschaffen?

•  Wie erfolgt die Sicherstellung von Si-
cherheit und Gesundheit bei mehreren 
Beschäftigungsverhältnissen?

•  Wie kann eine Trennung von Arbeit 
und Privatsphäre (Erreichbarkeit, 
Vertrauensarbeitszeit) sichergestellt 
werden?

•  Wie wird das Wissen „on demand“ 
seitens der Unfallversicherung bereit-
gestellt?

Keinesfalls vergessen werden darf in die-
sem Zusammenhang die gesellschaftlich 
wichtige und weiterhin wachsende Grup-
pe der ehrenamtlich Tätigen (etwa freiwil-
lige Feuerwehr, Rettungsdienst, pflegende 
Angehörige).

Flexibilität in der Arbeits- und Bildungs-
welt führt zwangsläufig auch zu flexiblen 
Steuerungs- und Personalführungsinstru-
menten wie Zielvereinbarungen, Control-
ling-Systemen, Führen auf Distanz. Hier 
sollten auch Indikatoren für Sicherheit 
und Gesundheit im Sinne einer „Kultur 
der Prävention“ integriert werden.

Denn auch wenn Erwerbstätige zuneh-
mend mobil und eigenverantwortlich ar-
beiten, bleibt die Verantwortung der Ar-
beitgeber und Arbeitgeberinnen für 
Sicherheit und Gesundheit gegeben und 
somit auch, Gefährdungen und Belastun-
gen wie Überforderung, Zeitdruck, zuneh-
mender Straßenverkehr oder ständiger Er-
reichbarkeit entgegenzuwirken.

Hierzu können sie neben der wichtigen 
Expertise der innerbetrieblichen Arbeits-
schutzfachleute auch auf die Kompetenz 
der Aufsichtspersonen zurückgreifen.

Hinzu kommt die politisch gewollte, stär-
kere Zusammenarbeit aller Akteurinnen 
und Akteure, die auf dem Gebiet der Prä-
vention arbeiten und die mit der Gemein-
samen Deutschen Arbeitsschutzstrategie 
(GDA) sowie dem Präventionsgesetz eine 
verbindliche, gesetzliche Grundlage er-
halten haben.

Durch die GDA soll sichergestellt werden, 
dass Unfallversicherungsträger und 
 Länder sich auf gemeinsamen Arbeitsge-
bieten abstimmen, wesentliche Sachver-
halte wie beispielsweise die Gefähr-

„Aufsichtspersonen sollen künftig noch stärker 

als bisher für alle Themen des Trägers  

erste Ansprechpersonen für die Mitgliedsunter-

nehmen und Versicherten sein.“

Ein Graffiti in Dresden:  

Bildung ist Zukunft
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Trägerspezifische Ausbildung

Trägerspezifische Ausbildung, z. B.

• Praxisausbildung,

• spezifische Fachthemen,

• spezifische Umsetzung,

• ...

dungsbeurteilung nach einheitlichen 
Maßstäben bewerten und sich für trans-
parente und praxisorientierte Vorschrif-
ten und Regeln für Sicherheit und 
 Gesundheit einsetzen. Die politisch zu-
nehmend stärkere Vereinheitlichung des 
Aufsichtshandelns seit der SLIC- Evalua-
tion 2017 führt zu Rahmenbedingungen 
und Anforderungen an ein gleiches Be-
wertungsschema sowie zu einem Aus-
tausch relevanter Daten und folglich 
auch zu einer gemeinsamen Aus- und 
Weiterbildung, wie sie etwa mit dem 
 E-Learning-Tool „Gefährdungsbeurtei-
lung“ bereits realisiert wurde.

Zentrales Anliegen des Präventionsgeset-
zes ist es, die Menschen aller Altersgrup-
pen direkt in ihrer Lebensumwelt zu errei-
chen: in Kindertageseinrichtungen, in der 

weiterer Akteurinnen und Akteure eine 
nationale Präventionsstrategie zu entwi-
ckeln, um die verschiedenen Maßnahmen 
von Gesundheitsförderung und Präventi-
on effektiv und effizient zu koordinieren.

Gleichzeitig erfordern die Megatrends, die 
Bildungs- und Arbeitswelt in allen Berei-
chen kontinuierlich zu beobachten, um 
auf neue beziehungsweise veränderte Ge-
fährdungen oder Belastungen rechtzeitig 
reagieren zu können.

Präventionsfachleute müssen deshalb zu-
künftig die technischen Entwicklungen an 
der Schnittstelle Mensch – Maschine noch 
intensiver begleiten und dabei einen we-
sentlichen Fokus auf das menschliche 
Leistungsvermögen sowie alters- und ge-
schlechtsspezifische Aspekte legen.

Schule, am Arbeitsplatz oder in der Pfle-
geeinrichtung — mit dem Ziel, ihre Ge-
sundheitskompetenz individuell und 
nachhaltig zu stärken.

Entsprechend dieser Grundausrichtung 
werden die gesetzlichen Krankenkassen 
verpflichtet, mit den anderen Sozialversi-
cherungszweigen sowie unter Beteiligung 

„Flexibilität in der  

Arbeits- und Bildungswelt 

führt zu flexiblen Steuerungs- 

und Personalführungs- 

instrumenten.“

 Grafik: da Pont

Abbildung 1: Schnittstellen für neue Aus- und Weiterbildungsthemen
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Die Unfallversicherungsträger tragen ins-
besondere bei bundesweit tätigen Unter-
nehmen und Einrichtungen zu einem ein-
heitlichen Standard für Sicherheit und 
Gesundheit bei und sorgen für ein bun-
desweit einheitliches Verwaltungshan-
deln in der Aufsicht sowie für gleiche Be-
dingungen im Wettbewerb innerhalb 
einer Branche.

Prävention, Rehabilitation und Entschä-
digung liegen bei der Unfallversicherung 
in einer Hand. Die gesetzliche Unfallver-
sicherung verfügt daher über eine valide 
Datenbasis zum Arbeitsunfall- und Be-
rufskrankheitengeschehen, aus der die 
Träger ihre Strategien für die Überwa-
chungs- und Beratungstätigkeit auf Basis 
der Vision Zero entwickeln, – eine 
 Bildungs- und Arbeitswelt ohne schwer-
wiegende oder tödliche Unfälle und Be-
rufskrankheiten zu schaffen. Die Auf-
sichtspersonen ermitteln die Ursachen 
von Arbeitsunfällen und Berufskrankhei-
ten und arbeiten dabei eng mit ihren Re-
habilitationsabteilungen zusammen. Dies 
gilt auch für die wichtigen Tätigkeitsfelder 
sekundäre Individualprävention von Be-
schäftigten, Rehamanagement und Be-
triebliches Eingliederungsmanagement 
(BEM).

So kann das Ergebnis eines BEM-Verfah-
rens aufzeigen, dass die bisher durch-
geführte Gefährdungsbeurteilung nicht 
ausreichend war, und Arbeitsschutzmaß-
nahmen auslösen, die über die Einzel-
maßnahme für die sich im Eingliede-
rungsverfahren befindliche Person 
hinausgehen können, und dass somit 
auch die Beratungskompetenz der Auf-
sichtsperson erforderlich wird.

Aber auch Tätigkeitsfelder im Rahmen 
der bereits im Jahr 2009 in nationales 
Recht umgesetzten UN-Behinderten-

rechtskonvention (UN-BRK) entwickeln 
sich stetig im Sinne der Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung in der Gesell-
schaft weiter. Ein Fokus liegt hierbei – 
auch im Hinblick auf den demografi-
schen Wandel – auf der barrierefreien 
Gestaltung von Arbeitsstätten und -ab-
läufen, denn hierdurch lassen sich die 
ergonomischen, psychologischen, 
 sozialen und wirtschaftlichen Anforde-
rungen an eine moderne Arbeits- und 
 Bildungswelt erfüllen. Menschen mit Be-
hinderung und sie betreffende Entschei-
dungen im Sinne der Partizipation einzu-
binden, berührt alle Gestaltungsbereiche 
der gesetzlichen Unfallversicherung und 
somit auch das Tätigkeitsfeld der Auf-
sichtspersonen.

Sowohl die Erkenntnisse aus den Ermitt-
lungen der Aufsichtspersonen bei 
 Unfällen und Berufskrankheiten als auch 
die Ergebnisse, die im Rahmen einer 
inten siven Zusammenarbeit mit den Kran-
kenkassen bei der Verhütung arbeits-
bedingter Gesundheitsgefahren aus 
gemeinsamen Projekten und Kooperatio-
nen gewonnen wurden, fließen in eine 
passgenaue Weiterentwicklung der Prä-
ventionsleistungen ein. Beispiele sind die 
Qualifizierung, die Information sowie 
Strategien der Überwachungs- und Bera-
tungsaktivitäten der Unfallversicherungs-
träger. Nachdem auch die gesetzliche Un-
fallversicherung in den vergangenen 
Jahren mit verschiedenen Großscha-
densereignissen wie Terroranschlägen 
oder Amokläufen konfrontiert worden 
war, wurde deutlich, dass Informationen 
schnell und gebündelt zur Verfügung ge-
stellt werden müssen und zeitnah Leis-
tungen zu erbringen sind. Hierfür ist eine 
funktionsfähige Organisationsstruktur 
mit koordinierter Vorgehensweise in Kom-
munikation, Rehabilitation und Präventi-
on wichtig.

Da die Kundenzufriedenheit und das 
Image der Unfallversicherung zu einem 
großen Teil vom persönlichen Kontakt der 
Aufsichtspersonen und anderen Präven-
tionsfachkräften in Betrieben und Bil-
dungseinrichtungen abhängen, stellt sich 
die Frage: Wie kann dieser Kontakt weiter 
optimiert werden?

Damit Unternehmen und Bildungseinrich-
tungen die Präventionsangebote der ge-
setzlichen Unfallversicherung auch zu-
künftig wahrnehmen, müssen diese 
mobil, flexibel und vernetzt werden. Die 
Digitalisierung führt aber auch dazu, dass 
höhere Erwartungen an die Unfallversi-
cherung und somit an die Aufsichtsperso-
nen bezüglich der Geschwindigkeit ge-
stellt werden, mit der auf Anfragen von 
Mitgliedsunternehmen und Versicherten, 
Presse, Rundfunk und Fernsehen reagiert 
wird.

Deshalb sollen Aufsichtspersonen im 
Rahmen ihrer Tätigkeit künftig noch stär-
ker als bisher für alle Themen des Trägers 
erste Ansprechperson für die Mitgliedsun-
ternehmen und Versicherten sein („One 
face to the customer“). Um dieser Rolle als 
Lotse gerecht zu werden, ist eine noch 
stärkere Vernetzung mit anderen Berei-
chen innerhalb des Trägers wie Rehabili-
tation, Berufskrankheiten, Mitglieder und 
Beiträge, Regress erforderlich sowie die 
Vermittlung der hierfür erforderlichen 
Handlungskompetenz.

Anforderungen an eine  

zukunftsorientierte Aus- und  

Weiterbildungskonzeption

Die skizzierten Veränderungen in der Ar-
beits- und Bildungswelt müssen durch ei-
ne intelligente Steuerung der benötigten 
Kompetenzen begleitet werden. Eine kom-
plette Ausbildung oder auch nur die Ent-
wicklung einzelner Weiterbildungsmodu-

„Megatrends für unsere Arbeits- und Bildungswelt von morgen sind  

Digitalisierung, Flexibilisierung, Globalisierung und demografischer Wandel 

verbunden mit einem Fachkräftemangel.“
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le ist kein Selbstzweck, vielmehr müssen 
sie künftig noch besser die damit verbun-
denen Ziele erreichen. Modulare, flexibel 
am Bedarf der Betreuung ausgerichtete 
Qualifizierungssequenzen werden die glo-
balen Trends widerspiegeln und lösungs-
orientierte Angebote setzen. Die Nachfra-
ge nach individuellen, passgenauen 
Qualifizierungsmaßnahmen wird steigen 
und Bildungsangebote der Arbeitsschutz-
Community werden im digitalen Netz 
nicht nur global, sondern immer differen-
zierter präsentiert. Das „Qualifikations-
Warehouse“ wird analog zum „Data-
Warehouse“ eine Kultur zum „Learning 
on Demand“ entwickeln. Daraus folgt fast 
zwangsläufig, dass nachgefragte Bil-
dungsinhalte künftig auch digital verfüg-
bar sein müssen.

Eine zukunftsfähige Aus- und Weiterbil-
dung von Aufsichtspersonen greift diese 
Trends auf und unterstützt eine Kultur für 
eigenverantwortliches, selbstgesteuertes 
und somit proaktives Lernen. Aufsichtsper-
sonen kennen ihre aktuellen Kompetenzen 
und können diese deshalb jederzeit dem 
Bedarf anpassen und erweitern. Sie hinter-
fragen und reflektieren ihre Erfahrungen, 
die sie bei der Betreuung der Mitgliedsun-
ternehmen und Versicherten gesammelt 
haben, und entwickeln ihre persönliche, 
individuelle und somit „maßgeschneider-
te“ Qualifizierungskompetenz. 

Welche Kompetenz muss ich erreichen 
und mit welchen Maßnahmen erlerne ich 
sie effektiv und effizient? Diese Leitfragen 
zur Entwicklung des persönlichen Kom-
petenzprofils werden künftig das Berufs-
leben einer Aufsichtsperson dauerhaft be-
gleiten: Sie kennt das Angebot und kann 
die geeigneten Instrumente zielorientiert 
auswählen. Sie pflegt ihr Kompetenzprofil 
transparent und bietet sich so aktiv für 
neue Aufgaben an. 

•  vorhandene oder sich abzeichnende 
Anlässe beziehungsweise die  
individuellen Bedarfe möglichst  
genau und frühzeitig zu identifizieren 
(proaktives Vorgehen), 

•  die resultierenden Aus- und Weiter-
bildungsbedarfe zu klären, 

•  geeignete Maßnahmen der Aus-  
und Weiterbildung zu planen und 
anzubieten sowie 

•  den Aufsichtspersonen die Teilnahme 
an den Maßnahmen zu ermöglichen.

Am Beispiel des aktuellen Themas Ver-
kehrssicherheit und seiner Integration in 
die Aus- und Weiterbildung können die 
vorhandenen Schnittstellen gut verdeut-
licht werden. 

Sowohl der Individualverkehr als auch 
der Waren- und Güterverkehr haben aus 
den vielfältigsten Gründen in den letzten 
Jahren erheblich zugenommen. Diese Ent-
wicklung hat auch einen erheblichen Ein-
fluss auf das Unfallgeschehen, insbeson-
dere im Hinblick auf Anzahl und Schwere 
der Ereignisse. Die Zahlen der Unfallver-
sicherungsträger zeigen: Verkehrsunfälle 
sind häufig Unfallschwerpunkt Nummer 

Den Unfallversicherungsträgern kommt 
hier die wichtige Rolle zu, den benötigten 
Rahmen vorzugeben und ihre Aufsichts-
personen in allen Phasen der individuellen 
Kompetenzentwicklung nachhaltig zu un-
terstützen. Die Anlässe, die zu einem Wei-
terbildungsbedarf führen können, werden 
regelmäßig durch den Unfallversiche-
rungsträger identifiziert und dahingehend 
geprüft, inwieweit sich damit neue Anfor-
derungen an das bestehende Kompetenz-
profil ergeben. Gegebenenfalls müssen für 
neu zu entwickelnde Kompetenzen Quali-
fizierungsmaßnahmen angestoßen und 
professionell begleitet werden. 

Der kompetenzbasierte Ansatz, der bereits 
im aktuellen Konzept für die Ausbildung 
der Aufsichtspersonen erfolgreich einge-
führt wurde, wird zukünftig auch für die 
Weiterbildung von enormer Bedeutung 
sein. Das vorliegende Konzept bietet des-
halb viele Schnittstellen zur effektiven 
und effizienten Steuerung und Anpassung 
der benötigten Kompetenzprofile an und 
unterstützt so eine Kultur des lebenslan-
gen Lernens. Neue Themen und Formate 
werden aktiv über ein gelenktes Verfahren 
bewertet und an geeigneter Stelle in die 
Aus- oder modulare Weiterbildung inte-
griert. Dabei wird zwischen träger-
spezifischem und trägerübergreifendem 
Know-how differenziert, und die zu entwi-
ckelnden Angebote werden passgenau ge-
steuert.

Umsetzung in der Aus- und Weiter-

bildung von Aufsichtspersonen

Wird ein Anlass für eine notwendige 
 Kompetenzentwicklung identifiziert, zum 
Beispiel eine Veränderung im Vorschrif-
ten- und Regelwerk oder eine neue bezie-
hungsweise veränderte Aufgabe für die 
Aufsichtspersonen, wird dadurch ein Aus- 
oder Weiterbildungsbedarf generiert. Die 
Herausforderung besteht darin, 

„Die Veränderungen in der Arbeits- und Bildungs-

welt müssen durch eine intelligente Steuerung der 

benötigten Kompetenzen begleitet werden.“
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eins und der Anteil an den Entschädi-
gungsleistungen liegt bei rund 30 Prozent 
bezogen auf alle Unfallsicherungsträger, 
sodass der Verkehrssicherheit sowohl in 
der Arbeits- als auch in der Bildungswelt 
und nicht zuletzt im Ehrenamt eine we-
sentliche Bedeutung zukommt. Aus die-
sem Grund wurde das Thema als strategi-
scher Schwerpunkt der gesetzlichen 
Unfallversicherung für die Prävention 
festgelegt und wurden Maßnahmen zur 
Aus- und Weiterbildung von Aufsichtsper-
sonen angestoßen. 

In der trägerübergreifenden Ausbildung 
wird die Verkehrssicherheit zukünftig in 
diversen Lernfeldern behandelt. Einfüh-
rend wird im Lernfeld 1, im Modul „Aktu-
elle Entwicklungen aus der Prävention“, 
die Verkehrssicherheit besprochen. Im 
Lernfeld 4 werden die wichtigen Präven-
tionsleistungen Beratung und Überwa-
chung am Beispiel der Verkehrssicherheit 
verdeutlicht. Das Lernfeld 7 enthält ein 
neues, zusätzliches Themenmodul „Ver-
kehrssicherheit“. In den Lernfeldern 9 
und 10 wird das Thema schließlich bei der 
Reflexion über die Ausbildung erneut auf-
gegriffen und hinterfragt. Die Lernfelder 

beschäftigen sich also über die verschie-
denen Phasen der Ausbildung immer wie-
der mit der Verkehrssicherheit und ver-
vollständigen so die Handlungskompetenz 
der Aufsichtspersonen für dieses komple-
xe Aufgabenfeld, für das vielfältigeAkteu-
re und Akteurinnen sowie Kooperationen 
auf betrieblicher, kommunaler, Landes- 
und Bundesebene eine Rolle spielen. 
 Ergänzt und somit abgerundet wird das 
Thema Verkehrssicherheit über die träger-
spezifische Verzahnung der Lernfelder in 
die Praxisausbildung der einzelnen Un-
fallversicherungsträger. 

Bei den bereits aktiven, ausgebildeten 
Aufsichtspersonen greifen diese Struk-
turen nicht unmittelbar. Hier müssen 
 trägerübergreifende Weiterbildungsmaß-
nahmen mit trägerspezifischen Hand-
lungskonzepten verzahnt werden, analog 
dem Konzept für Präventionskampagnen. 

Die Unterarbeitsgruppe Aus- und Weiter-
bildung UA II arbeitet derzeit an der Ent-
wicklung eines Weiterbildungskonzepts. 
Aufbauend auf dem Berufsrollenverständ-
nis und der Ausbildung von Aufsichtsper-
sonen soll ein praxisgerechtes Konzept 

erarbeitet werden, das den Prozess der 
Weiterbildung im Hinblick auf die indivi-
duellen Bedürfnisse der Aufsichtsperso-
nen und der beteiligten Unfallversiche-
rungsträger beschreibt.

Das Beispiel Verkehrssicherheit macht 
deutlich, wie schnell die Strukturen be-
reits jetzt greifen müssen und dass die da-
mit einhergehenden Herausforderungen 
an die Personalentwicklung der Unfallver-
sicherungsträger, in Anbetracht des zur 
Verfügung stehenden Zeitfensters, kom-
plexer und zugleich anspruchsvoller wer-
den.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Prävention steht vor der Aufgabe, sich 
den Herausforderungen durch die Mega-
trends Digitalisierung, Globalisierung, 
Flexibilisierung, Mobilität und demogra-
fischer Wandel zu stellen, und kann dabei 
zugleich die Chancen durch den digitalen 
Wandel nutzen, um die Arbeits- und Bil-
dungswelt zukünftig sicherer und gesün-
der zu gestalten. Aufsichtspersonen 
 werden ihre Aufgaben auch in der Arbeits- 
und Bildungswelt von morgen wirksam 
umsetzen müssen, deshalb sind hohe An-
forderungen an ihre Weiterbildungskom-
petenz zu stellen. 

So müssen die Aufsichtspersonen sich, 
häufiger als früher, selbst „hinterfragen“ 
beziehungsweise ihr Aufgabenfeld 
 reflektieren und proaktiv ihre Handlungs-
kompetenz durch gezielte Qualifizierungs-
maßnahmen erweitern. Die Unfallversi-
cherungsträger wiederum begleiten ihre 
Aufsichtspersonen und bieten hierfür ei-
nen verlässlichen Rahmen (Personalent-
wicklungskonzept) sowie die notwendige, 
digitale Infrastruktur an. Sie unterstützen 
den Prozess durch klare Ziele und Vorga-
ben an den Umfang der Aus- und Fort-
bildung. Neue Anforderungen an die 
 Aufsichtspersonen, wie die wichtige Lot-
senfunktion zwischen den Sozialleis-
tungsträgern müssen durch eine gelenkte 
Weiterbildung begleitet werden. Nur so 
gelingt es, die Aufsichtspersonen in die 
Lage zu versetzen, den hohen fachlichen 
und komplexen sowie sich ständig än-
dernden Anforderungen im Sinne der Mit-
gliedsunternehmen und Versicherten ge-
recht werden zu können. ●

Zurzeit wird ein Weiterbildungskonzept für Aufsichtspersonen entwickelt.
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Wer als Sifa tätig werden will, muss einen 
entsprechenden Ausbildungslehrgang ab-
solvieren. Diese Lehrgänge („Sifa-Ausbil-
dung“) gibt es als systematisches Angebot 
seit 1979. 40 Jahre später geht die Sifa-
Ausbildung 3.0 an den Start. Anders als 
bei der vollständigen Neuentwicklung An-
fang der 2000er-Jahre („Sifa-Ausbildung 
2.0“) wurden die Inhalte nicht grundle-
gend verändert, sondern lediglich weiter-
entwickelt. Didaktisch wurde die Ausbil-
dung dagegen komplett neu aufgestellt: 
Die Erkenntnisse aus der Bildungs-
forschung wurden genutzt, um die Wirk-
samkeit der Sifas zu stärken. Mit der Sifa- 
Ausbildung 3.0 wird es nur noch ein 
Ausbildungssystem statt der bisher unter-
schiedlichen Systeme für den öffentlichen 
und den gewerblichen Bereich geben.

Die Basis für die Sifa-Ausbildung 3.0 ist 
das zwischen DGUV, der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) und dem Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS) abgestimmte 
Ausbildungsmodell aus dem Jahr 2011.1 
Mit seiner Umsetzung befasst sich seitdem 
eine gemeinsame Projektgruppe des Ins-
tituts für Arbeit und Gesundheit der 
DGUV (IAG), der Unfallversicherungsträ-
ger, der Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
und des Verbands für Sicherheit, Gesund-
heit und Umweltschutz bei der Arbeit (VD-
SI) mit Unterstützung verschiedener 
Dienstleister. Viele Hürden galt es auszu-

die Gestaltung der weiterentwickelten Si-
fa-Ausbildung. Ein reiner Wissenserwerb 
befähigt eine Sifa noch nicht dazu, im Be-
trieb wirksam für Sicherheit und Gesund-
heit einzutreten. Hierzu bedarf es umfas-
sender Handlungskompetenzen. 

Die Aufgaben der Sifa sind im Arbeitssi-
cherheitsgesetz beschrieben und in der 
DGUV Vorschrift 2 konkretisiert. Eine Sifa 
muss über die Fähigkeiten – die Kompe-
tenzen – verfügen, diese Aufgaben erfül-
len zu können. Nur so kann sie die beab-
sichtigten Ergebnisse erzielen, zum 
Beispiel komplexe betriebliche Probleme 
zu Sicherheit und Gesundheit angehen. 

Ausgehend von ihrer Rolle, ihren konkre-
ten Aufgaben und den Anforderungen an 
die Tätigkeit, wurde ein Kompetenzprofil 
der Sifa entwickelt.2 Es beschreibt die 

Weiterentwickelte Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit

Sifa-Ausbildung 3.0

Die Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit (Sifa) wurde überarbeitet, um die Wirksamkeit  

der Sifas zu stärken. Der Beitrag gibt einen Überblick über Anforderungen und Umsetzung ihrer  

weiterentwickelten Ausbildung. 

räumen und neue konkrete Ansätze für 
die inhaltliche, methodische und medien-
didaktische Herangehensweise zu ent-
wickeln. Mitte 2019 werden die ersten 
 Unfallversicherungsträger mit der weiter-
entwickelten Sifa-Ausbildung starten. 

Die hier beschriebene Weiterentwicklung 
umfasst die branchen- beziehungsweise 
wirtschaftsbereichsübergreifenden Stufen 
I (Grundausbildung) und II (vertiefende 
Ausbildung). In einem weiteren Projekt 
wird derzeit über die Weiterentwicklung 
der Stufe III der Sifa-Ausbildung beraten, 
die bereichsbezogene Ausbildung. 

Kompetenzorientierung

Über welche Fähigkeiten muss eine Sifa 
verfügen, um im Betrieb wirksam beraten, 
unterstützen und motivieren zu können? 
Diese Frage war der Ausgangspunkt für 
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der DGUV (IAG)

E-Mail: ruediger.reitz@dguv.de

Martin Schröder  
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Stimmen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus den  

Pilotkursen:

•  „Das Lernen in der Gruppe ist unglaublich positiv. Man reflektiert mehr.  

Das Wir-Gefühl, das wir in einer Woche erreicht haben, ist enorm.“

•  „Ich habe viel über mich selber gelernt.“

•  „Ich sehe meine Rolle jetzt ganz anders.“

•  „So hätte ich mir das nie vorgestellt. Ich bin positiv überrascht. Es gab 

keine Minute, in der man sich zwingen musste, aufmerksam zu bleiben.“

•  „Es herrschte eine lockere Gesprächsatmosphäre, in der wir die Dinge 

erörtert haben. Dadurch haben wir viel mehr gelernt.“
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Handlungskompetenzen der Sifa, die sich 
in ihren unterschiedlichen Kombinatio-
nen der Fach-, Methoden-, Sozial- und 
personalen Kompetenzen ausdrücken:

• als Know-how,
• im Umgang mit anderen,
• im Umgang mit sich selbst,
• in ihrer Haltung.

Das Know-how, das jede Sifa benötigt, 
steht dabei nicht über den anderen Kom-
petenzen. Nur wenn jeder Kompetenzbe-
reich gut ausgeprägt ist, kann die Sifa ihre 
Beratungs- und Unterstützungsleistung 
wirksam erbringen. Für die komplexer 
werdenden Aufgaben im Bereich Sicher-
heit und Gesundheit ist die Sifa damit gut 
gerüstet. 

Berücksichtigt ist im Kompetenzprofil, 
dass eine Sifa bestimmte berufliche Qua-
lifikationen sowie eine mindestens zwei-
jährige Berufserfahrung mitbringt, womit 
bestimmte Kompetenzen vorausgesetzt 
werden können. 

Sifa-Wissensbausteine:  

fundiertes Fachwissen

Unverzichtbar für eine Sifa ist ein fundier-
tes Fachwissen, das im Rahmen der Aus-
bildung vermittelt wird. Es wurde neu 
 geordnet und aktualisiert. In einer On-
line-Bibliothek stehen rund 100 Sifa- 
Wissensbausteine bereit, über die sich die 
Lernenden das grundlegende Fachwissen 
aneignen können. 

Geplant ist, dass die Sifa-Wissensbaustei-
ne allen Interessierten online zur Verfü-
gung gestellt werden. Damit wird der An-
satz des lebenslangen Lernens durch die 
DGUV mit Leben gefüllt und den Akteu-
rinnen und Akteuren im Bereich Sicher-
heit und Gesundheit eine stets aktuelle 
Übersicht des grundlegenden Fachwis-
sens angeboten. 

Szenariobasierter Ansatz

Der Lernerfolg ist umso größer, je mehr 
die Lernenden auf bereits vorhandenen 
Fähigkeiten aufbauen können und je pra-
xisnäher und handlungsbezogener die 
Ausbildung gestaltet wird. 

Dieser Ansatz ist handlungsleitend für die 
Sifa-Ausbildung. Wie erfolgreich die Aus-
bildung ist, zeigt sich daran, wie kompe-
tent die Sifa anschließend berät, unter-
stützt und motiviert, also am Outcome der 
Ausbildung. 

Während des gesamten Sifa-Ausbildungs-
lehrgangs bewegen sich die Lernenden 
deshalb durchgehend in Szenarien – so-
genannten Handlungssituationen. Diese 
spiegeln die betrieblichen Aufgaben einer 
Sifa möglichst praxisnah wider und sind 
in die fünf Lernfelder eingebettet. Die 
Handlungssituationen bilden somit den 
„roten Faden“ durch die Ausbildung 
 (Abbildung 1). 

Selbstorganisiertes Lernen

Lernen ist ein ganz individueller Prozess, 
für den die Lernenden selbst verantwort-
lich sind. Dies setzt eine Ausbildungsge-
staltung voraus, die das selbstverantwort-
liche und selbstorganisierte Lernen auch 
tatsächlich ermöglicht. Hierfür wurde ein 
konkreter Lernpfad durch die Ausbildung 
entwickelt, der den Lernenden in den 

Abbildung 1: Lernfelder (LF) und Handlungssituationen der Sifa-Ausbildung

 Grafik: DGUV
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Phasen des selbstorganisierten Lernens 
als Empfehlung an die Hand gegeben 
wird. 

Das Lernen ist in der Sifa-Ausbildung so 
gestaltet, dass es einen erfolgreichen und 
nachhaltigen Kompetenzerwerb ermög-
licht durch: 

•  Aneignen von neuen Kompetenzen,
•  Einüben der neuen Kompetenzen in 

Übungssituationen mit Erleben der 
eigenen Rolle, 

•  Anwenden im eigenen betrieblichen 
Kontext und 

•  Reflektieren der Tragfähigkeit der neu 
erworbenen Kompetenzen für die Pra-
xis sowie der eigenen Rolle. 

Das Aneignen und Einüben in Übungssi-
tuationen geschieht in Arbeitssituationen 
im Unternehmen „BeiSpiel“, die zum 
Großteil audiovisuell aufbereitet werden. 
In solchen beispielhaften Arbeitssituatio-
nen, die jeweils ein komplettes Tätigkeits-
feld umfassen, beurteilen die Lernenden 
die Arbeitsbedingungen und üben dabei 
ihr angeeignetes Fachwissen sowie die 
entsprechenden Methoden ein. Während 
der Praktikumsphasen im eigenen Betrieb 
wenden sie es dann in der konkreten Pra-
xis an. In fünf Lernerfolgskontrollen (LEK) 
weisen die Lernenden nach, ob der Kom-
petenzerwerb tatsächlich stattgefunden 
hat.

Sifa-Lernwelt: Integration der Lernorte

Der Sifa-Ausbildungslehrgang ist ein 
Blended-Learning-Angebot; er findet an 
drei verschiedenen Lernorten statt:

ständnis. Aufbauend auf dem neu entwi-
ckelten Kompetenzprofil für die Sifa-Lern-
begleitung3 wurde ein entsprechendes 
Qualifizierungskonzept ausgearbeitet, das 
sie gezielt auf die Einsätze im jeweiligen 
Lernort vorbereitet. 

Ganzheitlicher Ansatz bei der 

 Beurteilung der Arbeitsbedingungen

Was macht krank, was schädigt? Und was 
hält gesund? Letztlich geht es bei Sicher-
heit und Gesundheit im Betrieb immer 
 darum, Risiken für die Gesundheit sowie 
gesunderhaltende und gesundheitsför-
dernde Wirkungen von Arbeitsbedingun-
gen aufzudecken und entsprechende 
Maßnahmen zu ergreifen. Hier unter-
stützt, berät und motiviert die Sifa. 

Im Mittelpunkt steht dabei der Mensch. 
Betrachtet werden in der Sifa-Ausbildung 
die Gefährdungen in ihrem umfassenden 
Sinn, also auch Belastungen und der Er-
halt der gesundheitlichen Ressourcen. 
Konsequenterweise wird in der Sifa-Aus-
bildung nicht mehr von den Gefährdungs-
faktoren gesprochen, sondern von den 
Einwirkungen auf die Menschen. Die Be-
urteilung der Arbeitsbedingungen kon-
zentriert sich ganzheitlich aufs Ermitteln 
und Bewerten von Gefährdungen, Belas-
tungen und Ressourcen sowie aufs Gestal-
ten von Arbeitssystemen und betrachtet 
dabei alle Einwirkungen: von Schall über 
psychische Faktoren bis hin zu mechani-
schen Einwirkungen. Die Anwendung der 

•  im Seminar (7 Seminare, insgesamt  
20 volle Tage),

•  beim selbstorganisierten Lernen (SOL)  
(6 Phasen, insgesamt circa 33 Tage /  
264 Stunden),

•  im eigenen Betrieb („Praktikum“)  
(4 Phasen, insgesamt circa 37 Tage /  
296 Stunden).

Diese drei Lernorte sind untereinander 
eng verzahnt. Eine Lernplattform ist dabei 
das zentrale Element, das an allen drei 
Lernorten eingesetzt wird. In dieser „Sifa-
Lernwelt“ (Abbildung 2) befindet sich die 
Bibliothek mit den Sifa-Wissensbaustei-
nen sowie anderen Medien und Materiali-
en zur Wissensaneignung, im Unterneh-
men „BeiSpiel“ werden die Aufgaben der 
Sifa eingeübt, in der Sifa-Lounge tau-
schen sich die Lernenden untereinander 
oder mit ihren Lernbegleiterinnen und 
Lernbegleitern aus. 

Während viele Lernplattformen reine Do-
kumentenablagen sind, stellt die Sifa-
Lernwelt für die Lernenden ein interakti-
ves Instrument dar, das sie über die 
gesamte Ausbildung begleitet. Hierfür 
musste eine ganze Reihe von innovativen 
Elementen neu entwickelt werden.

Erfolgsfaktor Lernbegleitung 

Eine zentrale Rolle kommt den Lernbeglei-
terinnen und Lernbegleitern zu. Durch 
qualifiziertes Feedback und gezielte Inputs 
unterstützen sie die Lernenden bei ihrer 
Kompetenzentwicklung, die ihr Lernen da-
durch reflektieren und steuern können. Für 
die Lernbegleitenden bedeutet dies einen 
umfassenden Wandel in ihrem Rollenver-

Abbildung 2: Sifa-Lernwelt

 Grafik: DGUV

Abbildung 3: Seminarsituation in 

einem der Pilotierungskurse
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entsprechenden Modelle (Gesundheits-
schaden-Modell, Belastungs-Beanspru-
chungs-Modell, systemisches Anforde-
rungs-Ressourcen-Modell) hilft dabei, das 
Arbeitssystem aus den jeweils unter-
schiedlichen Perspektiven zu analysieren.

Betriebliche Organisation und Kultur

Ein präventiv ausgerichteter, wirksamer 
Arbeitsschutz bedarf entsprechender be-
trieblicher Prozesse und Strukturen und 
ist als integraler Bestandteil der betriebli-
chen Organisation zu verstehen.4 In der 
Ausbildung lernen die angehenden Sifas, 
wie eine geeignete Organisation ausge-
staltet und implementiert werden kann 
und welche Aufgaben auf die Sifa zukom-
men. Die Sifa-Ausbildung geht hierbei von 
den Grundzügen der neuen Norm für Ar-
beitsschutzmanagementsysteme aus.5

Entscheidend für Sicherheit und Gesund-
heit im Betrieb ist letztlich nicht nur eine 
geeignete Organisation, sondern die Kul-
tur in dieser Organisation hinsichtlich der 
Prävention. Wie kann ihr Zustand be-
schrieben werden und welche Ansatz-
punkte gibt es zu ihrer Verbesserung? Die 
Sifa-Ausbildung greift diese Fragen auf 
und die angehenden Sifas erleben idealer-
weise, wie sie selbst und andere Men-
schen begeistert werden, Sicherheit und 
Gesundheit als zentrale Werte bei ihren 
Entscheidungen und Aktivitäten zu be-
rücksichtigen – ganz im Sinne der Kam-
pagne „kommmitmensch“. 

Erfahrungen aus der Pilotierung

Im März 2018 wurden die bisherigen „Pa-
pier-Überlegungen“ erstmals in die Praxis 
entlassen: Im IAG starteten die ersten bei-
den Pilotkurse mit je 20 Teilnehmenden, 
die aus Mitgliedsbetrieben von sechs Un-
fallversicherungsträgern stammen. Abge-
schlossen werden die Kurse im März be-
ziehungsweise April 2019. 

Die ersten Ergebnisse zeigen: Das Konzept 
funktioniert. Die Teilnehmenden zeigen 
bereits sehr früh in der Ausbildung ein 
ausgeprägtes Rollenbewusstsein und 
wenden den ganzheitlichen Ansatz wie 
selbstverständlich an. Der Kompetenzer-
werb für die angehenden Sifas wird wie 
geplant ermöglicht. 

Umsetzung bei den Ausbildungs-

trägern

Die ersten Unfallversicherungsträger wer-
den die Sifa-Ausbildung im zweiten Halb-
jahr 2019 umstellen; im Jahr 2021 wird die 
Umstellung voraussichtlich abgeschlos-
sen sein. Eine letzte Aktualisierung der 
Materialien der jetzigen Sifa-Ausbildung 
erfolgt Ende 2020. 

Die Umsetzung bei den freien Ausbil-
dungsträgern hängt davon ab, wie die 
Bundesländer die Anerkennung der Aus-
bildungslehrgänge ausgestalten werden. 
Die Unterarbeitsgruppe I der Arbeitsgrup-
pe Aus- und Weiterbildung der DGUV 
(AAW UA I) hat Eckpunkte entworfen, 
welche fachlichen Anforderungen erfüllt 
sein müssen, damit die Sifa-Ausbildung 
bei möglichst allen Ausbildungsträgern 

und -formen (berufsbegleitender Kurs, 
Vollzeitkurs) einen möglichst einheitli-
chen hohen Qualitätsstandard erreicht. 
Zur Umsetzung im Bereich der Hochschu-
len laufen derzeit Gespräche. 

Arbeiten 4.0 und Sifa-Ausbildung 3.0

Arbeitswelt und Gesellschaft befinden 
sich in einem stetigen Wandel. Dieser 
Wandel verändert auch die Anforderun-
gen an die Sifa. Die Sifa-Ausbildung 
schafft hierfür die erforderlichen Grund-
lagen, da sie die Sifa befähigt, ihr Know-
how an sich verändernde Situationen und 
Bedarfe anzupassen. Sie können sich des-
halb weitere Kompetenzen auch später 
leichter selbst erschließen („lebenslanges 
Lernen“).6 Die Wandlungsprozesse kön-
nen von der Sifa aktiv gestaltet werden.7 
Je nach Tätigkeitsfeld und Bedarf können 
sie somit Sicherheits- und Gesundheitsas-
pekte etwa der Digitalisierung, des demo-
grafischen Wandels oder neuer Technolo-
g i e n  n a c h  d e r  A u s b i l d u n g  a k t iv 
erschließen. Im Weiteren werden sie 
durch entsprechende Weiterbildungsan-
gebote unterstützt. 

Der Wandel der Arbeitswelt bedeutet aber 
auch für die Sifa-Ausbildung einen stän-
digen Wandel, der über die Aktualisie-
rung von rechtlichen Bezügen und fachli-
chen Erkenntnissen hinausgeht. Das 
Sifa-Kompetenzprofil ist entsprechend re-
gelmäßig zu überprüfen und anzupassen. 
Ein ständiger Prozess der Weiterentwick-
lung der Ausbildung ist erforderlich. Die 
Sifa-Ausbildung 3.0 bietet eine gute 
Grundlage hierfür. ●

Fußnoten
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Das „WARUM?“

Kitas legen den Grundstein für eine siche-
re und gesunde Lebensweise. Hier werden 
Kinder in einer Lebensphase erreicht, in 
der das individuelle Sicherheits- und Ge-
sundheitsbewusstsein geprägt und Kom-
petenzen entwickelt werden, um lang-
fristig eigenständig Risiken erkennen, 
vermindern oder gar verhindern zu kön-
nen.

Gleichzeitig sind Kitas aber auch eine 
 Arbeits- und Lebenswelt, in der Menschen 
verunfallen und durch die Arbeitsbedin-
gungen erkranken können. Vor allem die 
Gesundheit der pädagogischen Fachkräf-
te wird durch eine Vielzahl an Belastungs-
faktoren gefährdet, wie der ständige 
Lärm, personelle Engpässe oder die 
schlechte, häufig nicht ergonomische 
Ausstattung.1 Zudem sind pädagogische 
Fachkräfte insbesondere in den vergange-
nen Jahren mit zahlreichen Umstrukturie-
rungen in der Kinderbetreuung konfron-
tiert. Zum Beispiel haben infolge des 2013 
eingeführten Kinderförderungsgesetzes 
unter anderem die Ganztagsangebote und 
die Betreuung der Kinder unter drei 
 Jahren zugenommen. Parallel dazu ent-
standen in verschiedenen Bundesländern 
verbindliche Bildungspläne und -pro-
gramme. 

Sicherheits- und Gesundheitskompeten-
zen, die für das spätere Erwerbsleben not-
wendig sind. Diesen Präventionsaspekt 
betont auch die aktualisierte Position der 
gesetzlichen Unfallversicherung zur Prä-
vention.2

Das „ABER WIE?“ 

Aber wie können die Unfallversicherungs-
träger die Sicherheit und Gesundheit der 
Beschäftigten und Kinder sowie gleichzei-
tig die Sicherheits- und Gesundheits-
kompetenzen bei den zahlreichen Heraus-
forderungen in Kitas fördern? 

Sicherheit und Gesundheit verankern

Der Schlüssel ist, Sicherheit und Gesund-
heit sowohl in den Einrichtungsstruktu-
ren als auch in der pädagogischen Arbeit 
der Kitas zu verankern und so eine Kultur 
der Prävention zu etablieren. Denn die Ge-
sundheit und Bildungsqualität einer Kita 
stehen in einem engen wechselseitigen 
Zusammenhang. Die Gesundheit ist Vor-
aussetzung für erfolgreiches Arbeiten und 
Lernen. Und Bildung wie auch der Erwerb 
entsprechender Kompetenzen sind Vor-
aussetzungen für die Gesundheit. 

Gute gesunde Kita

Das DGUV-Fachkonzept „Frühe Bildung 
mit Sicherheit und Gesundheit fördern“3 
gibt erste Impulse für dieses neue Prä-
ventionsverständnis. Es verknüpft die 
 Themen Sicherheit und Gesundheit als 
gesetzlichen Auftrag der Unfallversiche-
rungsträger mit dem bildungspolitischen 
Auftrag der Kitas. Zudem liefert es erste 
Anregungen für die inhaltliche Ausgestal-

Fachkonzept Kita — Branchenregel Kita — kommmitmensch

Gemeinsame Wege zur guten 
gesunden Kita 
Viele Neuerungen fordern die Präventionsarbeit der gesetzlichen Unfallversicherung in Kindertages-

einrichtungen (Kitas) heraus, bieten aber auch Chancen. Dieser Beitrag skizziert die Zusammenhänge der 

Themen und die daraus resultierende Weiterentwicklung der Präventionsarbeit.

Dr. Diana Herrmann

Abteilung Sicherheit und Gesundheit der DGUV

E-Mail: diana.herrmann@dguv.de
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Aufgrund der vielfältigen Aufgaben und 
Belastungen in Kitas stehen die Sicherheit 
und Gesundheit oft hinten an. Die über 
einen kurzen Zeitraum angelegten Projek-
te oder Kurse geraten häufig wieder in Ver-
gessenheit. Hinzu kommt, dass Sicherheit 
und Gesundheit nach wie vor Randthe-
men in der Qualifizierung von pädagogi-
schen Fachkräften sind. 

Auftrag der gesetzlichen  

Unfallversicherung

Daher sind die Unfallversicherungsträger 
für Kitas bei Sicherheits- und Gesund-
heitsfragen oft die ersten Ansprechpart-
ner. Gemäß ihrem gesetzlichen Auftrag 
können und müssen sie Kitas darin unter-
stützen, die Sicherheit und Gesundheit 
aller Beschäftigten und Kinder nachhaltig 
zu gewährleisten. Nachhaltig meint dabei 
auch die Förderung der Entwicklung von 

„Gesundheit und  

Bildungsqualität einer  

Kita stehen in einem  

engen wechselseitigen  

Zusammenhang.“

DGUV Fachgespräch „Wege  

zur guten gesunden Kita“ 

vom 21. bis 23. Mai 2019 in Dresden
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tung und Weiterentwicklung der Präven-
tionsarbeit in Kitas. Dafür greift es auf den 
wissenschaftlichen Ansatz der „Guten 
 gesunden Kita“4 zurück, dessen Kern-
element ein Referenzrahmen ist, der die 
Qualität einer guten gesunden Kita um-
schreibt. 

Damit Kitas sich zu guten gesunden Kitas 
entwickeln und Sicherheit und Gesund-
heit verankern können, sind folgende 
 Aspekte charakteristisch, die auch bei der 
Präventionsarbeit bedeutsam sind. Es 
empfiehlt sich,

•  die Verhältnisse der Kita und das 
 Verhalten der Menschen in den  
Blick zu nehmen (Verhältnis- und 
 Verhaltensprävention), 

•  sowohl die Beschäftigten als auch die 
Kinder der Kita einzubeziehen,

•  einerseits die Unfallrisiken und 
 arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren 
für die Beschäftigten und Kinder zu 
reduzieren (Prävention); andererseits 
die Ressourcen der Menschen und der 
Einrichtung zu stärken (Gesundheits-
förderung),

• die Besonderheiten und Bedarfe  
einer Kita zu kennen und zu berück-
sichtigen, 

• Sicherheits- und Gesundheitsmaßnah-
men so in den Kita-Alltag zu integrie-
ren, dass die pädagogischen Fachkräfte 
sie nicht als Zusatzaufgabe sehen. 

Um eine Einrichtungskultur nachhaltig 
wirksam zu verändern, betrachtet die 
„Gute gesunde Kita“ die Organisationsent-
wicklung (OE) als eine nachhaltige Prä-
ventionsstrategie.

Organisationsentwicklung

OE berücksichtigt zum einen die Weiter-
entwicklung technischer, organisatori-
scher, materieller und sozialer Einrich-
tungsstrukturen (Verhältnisprävention). 
Zum anderen fördert sie individuelle Ver-
haltensweisen, zwischenmenschliche 
Kommunikationsmuster, Normen und 
Werte (Verhaltensprävention). Zentral bei 
der OE ist eine systematische Herange-
hensweise. Dazu zählt die schrittweise 
Umsetzung einzelner Themen wie soziales 
Klima, Gestaltung der Räumlichkeiten 
oder Leitungshandeln. Dabei kann ein 

Qualitätskreislauf die systematische Um-
setzung eines Themas unterstützen. Die-
ser OE-Prozess sollte kontinuierlich für 
einen ständigen Lern- und Entwicklungs-
prozess der Sicherheits- und Gesundheits-
themen in der Kita berücksichtigt werden.

Während ihrer Präventionsarbeit können 
die Unfallversicherungsträger die  Kitas 
beim OE-Prozess unterstützen. Dabei ist 
es nicht ihre Aufgabe, die OE in der Kita 
unmittelbar umzusetzen. Das können nur 
die Kitas selbst entsprechend ihren Vor-
aussetzungen und Zielen. Dem gesetzli-
chen Auftrag der Unfallversicherung ent-
spricht es jedoch, solche Prozesse 
anzustoßen, um Kitas bei der Entwick-
lung einer Präventionskultur zu begleiten. 

Zusammenarbeit und Vernetzung

Wegen ihres klar definierten gesetzlichen 
Auftrags kann und darf die gesetzliche 
Unfallversicherung sich nicht um alle Ge-
sundheitsthemen kümmern. Daher ist die 
Zusammenarbeit mit anderen Sozialleis-
tungsträgern sowie Akteurinnen und 
 Akteuren der frühen Bildung bedeutsam. 
Hierfür liefert das Fachkonzept Kita3 
 Anknüpfungspunkte und weist auf Ge-
sundheitsthemen hin, die nicht immer im 
Aufgabenspektrum der Unfallversiche-
rungsträger liegen. Vor diesem Hinter-
grund gewinnen auch die Gemeinsame 
Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) so-
wie das Präventionsgesetz und die Bun-
desrahmenempfehlungen5 für die Präven-
tionsarbeit in Kitas an Bedeutung. 

Das „MIT WAS?“

Mit was können wir die Einrichtungen auf 
ihrem Weg zur guten gesunden Kita unter-
stützen? Wo im OE-Prozess können wir 
den Kitas sinnvoll helfen? Wo nicht?

Mit diesen Fragen müssen sich die gesetz-
liche Unfallversicherung, das Sachgebiet 
„Kindertageseinrichtungen und Kinder-
tagespflege“ und die Unfallversicherungs-
träger künftig auseinandersetzen. Die 
 Präventionsleistungen der gesetzlichen 
Unfallversicherung bieten bereits Anknüp-
fungspunkte, um Kitas in ihrer OE zur 
 guten gesunden Kita zu unterstützen.

◂ Beispiel eines OE-Prozesses 

für die gute gesunde Kita.
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Reagierend

Wir werden aufmerksam,

nachdem etwas passiert

Gleichgültig

Wen interessiert’s?

Weiter so, solange es geht

Wertschöpfend

Wir steigern unsere 

Bildungsqualität 

Proaktiv

Wir suchen aufmerksam nach 

Frühwarnsignalen und Ver-

besserungsmöglichkeiten

Regelorientiert

Wir kontrollieren Risiken

mit Regeln

„Die unsichtbare Barriere“ erfordert einen Perspektivwechsel

Wir fördern 

den Austausch

über

Unerwartetes

Wir schützen 

uns vor

erwartbaren 

Störungen

Anknüpfungspunkte

Dazu gehören unter anderem
•  das DGUV Vorschriften- und Regelwerk, 
•  die Überwachung und Beratung zu 

Sicherheits- und Gesundheitsfragen, 
•  die Qualifizierung der Verantwort-

lichen in Kitas zu Sicherheits- und 
Gesundheitsthemen sowie

•  Anreizsysteme.

Matrix zur guten gesunden Kita

Das Fachkonzept Kita3 bietet Hilfestellun-
gen für die Unterstützung der Kitas in ih-
rer OE. Es enthält eine Matrix, die die 
Qualitätskriterien des Ansatzes der „Gu-
ten gesunden Kita“ mit den zentralen The-
men der gesetzlichen Unfallversicherung 
verknüpft. So können gemeinsam mit Ki-
tas systematisch mögliche Präventions-
themen und Maßnahmen identifiziert 
werden. Gleichzeitig liefert sie Anknüp-
fungspunkte zu Themen anderer Koope-
rationspartner.

kommmitmensch

Auch die Präventionskampagne der ge-
setzlichen Unfallversicherung „kommmit-

mensch“ bietet Unterstützungsinstrumen-
te. Für Bildungseinrichtungen ist sie im 

trumente auch in der Präventionsarbeit in 
Kitas eingesetzt werden. Beispiele sind:

•  5-Stufen-Modell: Es kann Kitas im 
ersten Schritt der OE bei der Reflexion 
unterstützen, auf welchem Niveau 
und mit welchen Verhaltensweisen 
und Einstellungen Sicherheit und 
Gesundheit in der Kita gelebt werden. 
Die Stufen 4 und 5 sind Zielstufen im 
Sinne der guten gesunden Kita. Die 
Unfallversicherungsträger können bei 
diesem Reflexionsprozess unterstüt-
zen.

•  „kommmitmensch“-Dialoge: Sie 
 unterstützen Kitas im Anschluss an die 
Einordnung im 5-Stufen-Modell dabei, 
potenzielle Risiken und Gefahren-
quellen zu identifizieren, Ziele zu 
definieren sowie erste relevante Maß-
nahmen zu formulieren. Im Dialog mit 
dem Kita-Team werden zu einem aus-
gewählten Handlungsfeld bestimmte 
Alltagssituationen genauer beleuchtet. 
Kitas können eigenständig die Dialoge 
durchführen. Die Ergebnisse bieten 
eine gute Grundlage, um gemeinsam 
Risiken, Handlungsbedarfe, Ziele und 
Maßnahmen zu identifizieren.

Februar 2019 gestartet. Sie thematisiert 
die Verankerung von Sicherheit und Ge-
sundheit in einer Einrichtung für die Ent-
wicklung einer Präventionskultur und 
verfolgt – wie die „Gute gesunde Kita“ – 
den Ansatz der OE als Präventionsstrate-
gie. Als zentrale Faktoren einer guten 

 gesunden Organisation benennt die Kam-
pagne die Handlungsfelder Führung, 
Kommunikation, Beteiligung, Fehlerkul-
tur, Soziales Klima sowie Sicherheit und 
Gesundheit. Diese stimmen mit den Qua-
litätskriterien des Referenzrahmens der 
„Guten gesunden Kita“4 in hohem Maße 
überein. Deshalb können die im Rahmen 
von „kommmitmensch“ entwickelten Ins-

5-Stufen-Modell von „kommmitmensch“
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„Das geplante DGUV-Fach-

gespräch ‚Wege zur guten 

gesunden Kitaʻ bietet die 

Möglichkeit, geeignete  

Maßnahmen gemeinsam zu 

diskutieren.“
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Branchenregel Kita

Auch die Branchenregel  Kita 
kann zukünftig sowohl den 
Kitas und ihren Trägern in 
der OE bei der Umsetzung 
 erforderlicher Sicherheits- 
und Gesundheitsmaßnah-
men helfen als auch die Un-
fallversicherungsträger bei 
ihrem Beratungs- und Über-
wachungsauftrag unterstüt-
zen. Sie betrachtet poten-
zielle Gefährdungen von 
Lern- und Arbeitsbedingun-
gen in typischen Alltagssitu-
ationen und -strukturen der 
Kitas und beschreibt mög-
liche Maßnahmen sowie 
rechtliche Grundlagen. An-
gelehnt an die spezifischen 
Bedingungen von Kitas soll 
sie das Identifizieren von Ge-
fährdungen und Maßnah-
men in der Lebenswelt Kita 
erleichtern. 

Weitere Maßnahmen  

sind notwendig

Diese Maßnahmen werden nicht ausrei-
chen, um eine nachhaltig wirksame Prä-
vention in der frühen Bildung zu realisie-
ren. Weitere Aktivitäten sind erforderlich, 
die dem integrativen Ansatz der guten ge-
sunden Kita Rechnung tragen und eine 
ganzheitliche Präventionsarbeit unter-
stützen. 

Zum Beispiel wird sich aufgrund des viel-
fältigen Spektrums an Gesundheitsthe-
men und unterschiedlichen Zuständigkei-
ten in Kitas die Beratung in Richtung 
einer „Lotsenfunktion“ weiterentwickeln 
müssen. Diese nehmen Unfallversiche-
rungsträger in Teilen bereits wahr. Denn 
sie bedeutet zum einen, als Ansprechper-
son in Sicherheits- und Gesundheitsfra-
gen zu fungieren, umfassende und auf die 
Bedürfnisse der Einrichtung abgestimmte 
Informationen zu geben sowie an zustän-
dige und kompetente Ansprechpersonen 
weiterzuvermitteln. 

Mit Blick auf die OE bedeutet die Lotsen-
funktion aber auch, neben der punktuel-
len und situativen Beratung längerfristige 
Beratungen anzubieten. Das heißt, Kitas 
wie ein Lotse Stück für Stück mit den 
 vorhandenen Ressourcen und Expertisen 
beratend zu begleiten, wenn möglich 
fachlich zu unterstützen, bei fehlender 

Expertise entsprechend zu vernetzen so-
wie in schwierigen Situationen zu moti-
vieren. 

Aufgrund der Weiterentwicklung der Prä-
ventionsarbeit hat es sich das Sachgebiet 
„Kindertageseinrichtungen und Kinder-
tagespflege“ zur Aufgabe gemacht, in Ab-
stimmung und Kooperation mit den Un-
fallversicherungsträgern, aber auch mit 
anderen Partnern weitere Maßnahmen zu 
entwickeln. 

Fachgespräch Kita

Das geplante DGUV Fachgespräch „Wege 
zur guten gesunden Kita“ bietet die Mög-
lichkeit, geeignete Maßnahmen gemein-
sam zu diskutieren. Es zielt auch darauf 
ab, ein gemeinsames Verständnis für die 
neuen Themen, ihre Zusammenhänge 
und die daraus resultierende Weiter-
entwicklung der Präventionsarbeit zu 
schaffen. Eine solche Reflexion und Dis-
kussion der Unfallversicherungsträger ist 
für eine wirksame Präventionsarbeit der 
gesetzlichen Unfallversicherung wichtig 
und unentbehrlich.

Schließlich bietet die Veran kerung von Si-
cherheit und Gesundheit in Kitas wesent-
liche  Chancen. Denn der  integrative An-
satz einer guten  gesunden Kita

•  ermöglicht eine höhere Akzeptanz der 
Präventionsarbeit und der Sicherheits- 
und Gesundheitsmaßnahmen in Kitas,

•  erhöht die Wirksamkeit und Nachhal-
tigkeit der Maßnahmen, dass Kinder 
und Beschäftige lebenslang sicher und 
gesund handeln können und

• ermöglicht eine systematische Zusam-
menarbeit, damit die zur Verfügung 
stehenden Ressourcen der Unfallversi-
cherungsträger und Kooperationspart-
ner effektiver genutzt werden können.

Daher geht das Sachgebiet „Kindertages-
einrichtungen und Kindertagespflege“ 
diese Wege der guten gesunden Kita und 
freut sich auf Impulse, Gedanken und die 
Benennung von Bedarfen, um gemeinsam 
die Präventionsarbeit – im Sinne einer gu-
ten gesunden Kita – auszugestalten. ●

Fußnoten

[1] Viernickel S.; Voss, A.; Mauz, E.; Schumann, M.: Gesundheit am  

Arbeitsplatz Kita. Ressourcen stärken, Belastungen mindern, Prävention in 

NRW, Bd. 55, Unfallkasse Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Düsseldorf 2014

[2] DGUV: Position der gesetzlichen Unfallversicherung zur Prävention, 

2018, https://www.dguv.de / de (Webcode: d1181892)

[3] DGUV Information 202-100 „Frühe Bildung mit Sicherheit und Gesund-

heit fördern“

[4] Viernickel S.; Voss, A.: Gute gesunde Kita. Bildung und Gesundheit in 

Kindertageseinrichtungen, Kiliansroda 2016

[5] Die Nationale Präventionskonferenz: Bundesrahmenempfehlungen,  

Die Träger der Nationalen Präventionskonferenz (Hrsg.), Berlin 2018

Titelseite des Fachkonzepts Kita „Frühe Bildung mit 

Sicherheit und Gesundheit fördern“3
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Die EU-Kommission hat mit dem Senior 
Labour Inspectors Committee (SLIC) einen 
Ausschuss geschaffen, der unter anderem 
die Umsetzung des Gemeinschaftsrechts 
zu Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz durch die Mitgliedstaaten 
überprüft. Nach einer ersten im Jahr 2004 
fand 2017 eine erneute Evaluation der 
deutschen Arbeitsschutzaufsicht der Län-
der statt. Nach den Statuten der EU-Kom-
mission wird ausschließlich die staatliche 
Arbeitsschutzaufsicht des einzelnen Mit-
gliedstaates evaluiert. Für Deutschland 
heißt das, dass nur eine Säule des dualen 
Arbeitsschutzsystems betrachtet wurde: 
die staatliche Aufsicht der Länder. Damit 
lässt der Bericht keine detaillierten Aus-
sagen zur Aufsicht der Unfallversicherung 
zu. Mit der Evaluation wurden die Verbin-
dungslinien beider Aufsichten einbezo-
gen. Dabei ergaben sich bemerkenswert 
positive Bewertungen des dualen Systems 
und Vorschläge für Verbesserungen der 
Zusammenarbeit.

Verantwortung für Sicherheit und 

Gesundheit bei der Arbeit

Die Verantwortung für die Umsetzung der 
EU-Richtlinien für Sicherheit und Gesund-
heit der Beschäftigten am Arbeitsplatz 
liegt bei den einzelnen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union. Damit die Um-
setzung des europäischen Gemeinschafts-
rechts auf nationaler Ebene innerhalb ei-
nes einheitlichen Rahmens erfolgt, hat 
die EU-Kommission das SLIC damit beauf-

spiel die Sicherheit und Gesundheit von 
Personengruppen, die nicht vom Arbeits-
schutzgesetz erfasst sind, etwa von ehren-
amtlich Tätigen. Dieser Dualismus im 
 Arbeitsschutz ist eine Besonderheit der 
deutschen Arbeitsschutzaufsicht. Recht-
liche Basis bilden das konkretisierende 
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) – als 
 nationale Umsetzung der europäischen 
A r b e i t s s c h u t z - R a h m e n r i c h t l i n i e 
(89 / 391 / EWG) für den Staat – beziehungs-
weise das Siebte Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB VII) für die gesetzliche Unfallversi-
cherung. 

Evaluation der deutschen  

Arbeitsschutzaufsicht 2004

2004 wurde die Arbeitsschutzaufsicht in 
Deutschland vom SLIC erstmals evaluiert. 
Als eine Folge der Empfehlungen der ers-

SLIC-Abschlussbericht 2018

Evaluation der deutschen  
Arbeitsschutzaufsicht
Ergebnisse der Evaluation der Arbeitsschutzaufsicht der Länder durch das Senior Labour Inspectors  

Committee (SLIC) mit Verbindungslinien zur Aufsicht der gesetzlichen Unfallversicherung

tragt, die einzelstaatliche Umsetzung des 
europäischen Arbeitsschutzrechts in re-
gelmäßigen Abständen zu evaluieren. 

Dualismus im Arbeitsschutz –  

eine Besonderheit in Europa

Das Recht auf Leben und körperliche Un-
versehrtheit ist in Artikel 2 des Grundge-
setzes verankert. Dieser Artikel bezieht 
auch die Arbeits- und Bildungswelt mit 
ein. Den Vollzug staatlichen Arbeits-
schutzrechts – und damit die Aufsicht der 
Betriebe – nimmt in Deutschland der 
Staat wahr. Daneben ist die Unfallversi-
cherung vom Gesetzgeber beauftragt, die 
Einhaltung der Anforderungen an Sicher-
heit und Gesundheit in Betrieben und Bil-
dungseinrichtungen zu überwachen. Ne-
ben Überlappungsbereichen überwachen 
die Unfallversicherungsträger zum Bei-

Dr. Heinz Schmid

Abteilung Sicherheit und  

Gesundheit der DGUV

E-Mail: heinz.schmid@dguv.de

Dr. Jochen Appt 

Abteilung Sicherheit und  

Gesundheit der DGUV

E-Mail: jochen.appt@dguv.de

Autoren

Fo
to

: 
D

G
U

V

Fo
to

: 
S

a
n

d
ra

 S
e

if
e

n
 F

o
to

g
ra

fi
e

Wer ist das SLIC? 

Das SLIC ist das Senior Labour Inspectors Committee (SLIC – deutsche Bezeich-

nung: Ausschuss Hoher Aufsichtsbeamter). Es hat unter anderem die Aufgabe, im 

Auftrag der EU-Kommission die Umsetzung des Gemeinschaftsrechts zu Sicherheit 

und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (89 / 391 / EWG) in den Mitgliedstaaten 

zu überprüfen. Mit Beschluss 95 / 319 / EG der Kommission erhielt das SLIC 1995 

formellen Status. Oberstes Ziel des Ausschusses ist es, gemeinsame Prinzipien 

auf dem Gebiet der Arbeitsschutzaufsicht in Bezug auf die Sicherheit und Gesund-

heit am Arbeitsplatz zu erreichen. Basis der Evaluation bilden die zwischen den 

Mitgliedstaaten vereinbarten „Gemeinsamen Grundsätze der EU für Aufsichts-

behörden“ („Common Principles for Labour Inspection“). Der Ausschuss besteht 

aus Vertreterinnen und Vertretern der EU-Kommission sowie einem Vertreter oder 

einer Vertreterin der Arbeitsschutzaufsicht eines jeden EU-Mitgliedstaates.
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ten SLIC-Evaluation wurde zwischen 
Bund, Ländern und Unfallversicherungs-
trägern 2008 die Gemeinsame Deutsche 
Arbeitsschutzstrategie (GDA) entwickelt. 
Ziel dieses Bündnisses war und ist es, 
„das Arbeitsschutzsystem in Deutschland 
entlang des Wandels der Arbeitswelt kon-
tinuierlich zu modernisieren und Anreize 
für Betriebe zu schaffen, um die Sicher-
heit und Gesundheit der Beschäftigten 
weiter zu stärken“.1

Evaluation der deutschen  

Arbeitsschutzaufsicht 2017

2017 wurde die Arbeitsschutzaufsicht der 
Länder in Deutschland zum zweiten Mal 
evaluiert. 

Das SLIC sieht in seinem Abschlussbericht 
von 2018 einen weitreichenden Fortschritt 
in der Zusammenarbeit zwischen den Auf-
sichtsbehörden der Länder und den Prä-
ventionsdiensten der Unfallversiche-
rungsträger seit der Erstevaluation 2004. 
Nach Auffassung des SLIC ist die GDA „die 
wichtigste Errungenschaft“. Dank der 
GDA, so das SLIC, finde eine intensivere 
und engere Abstimmung auf nationaler 
Ebene statt. 

Das SLIC begrüßt weiterhin die gemein-
sam festgelegten Leitlinien über das Zu-
sammenwirken der Träger der GDA seit-
dem, die in der Rahmenvereinbarung von 
2013 ihren Niederschlag fand (www.dguv.

de, Webcode: d2022). Gleiches gilt für den 
gesetzlich verankerten Auftrag im Arbeits-
schutzgesetz sowie im SGB VII zur wech-
selseitigen Zusammenarbeit. Das SLIC be-
schreibt im Abschlussbericht die GDA 
sogar – und das ist eine sehr bedeutsame 
Schlussfolgerung – als mögliches Vorbild 
für andere EU-Mitgliedstaaten oder für die 
europäischen Institutionen, die ebenfalls 
vor der Aufgabe stehen, unterschiedliche 
Interessen der Arbeitsschutzakteure und 
-akteurinnen zusammenzuführen.

Während seiner Besichtigung der Auf-
sichtsbehörden der Länder hat das SLIC 
keine Überschneidungen mit den Unfall-
versicherungsträgern festgestellt. Die 
GDA habe zu einer Klärung der wesentli-
chen Überwachungs- und Vollzugsaufga-
ben der Behörden der Länder und der 
Präventionsaufgaben der Unfallversiche-
rungsträger beigetragen. Die genannte 
Rahmenvereinbarung, so das SLIC, „si-
chert die Komplementarität ihres Han-
delns [Anm. d. Autoren: Gemeint sind die 
Aufsichtsdienste der Länder und der Un-
fallversicherung] innerhalb des dualen 
Systems“.

Gleichzeitig weist der Abschlussbericht 
auf Schwächen im Verhältnis zu den Un-
fallversicherungsträgern hin. So planten 
die Unfallversicherungsträger ihre Aktivi-
täten selten auf der Grundlage von regio-
nalen beziehungsweise ländereigenen Be-
dürfnissen. Daher sei es schwierig, 
regionale Aktionspläne und Evaluierungs-
programme zu entwickeln, die mit den 
Länderbehörden abgestimmt seien.

Report des Arbeitsministeriums von Singapur

„Zentrale Instrumente der 

Prävention sind die  

Überwachung und Beratung 

der Betriebe und Bildungs-

einrichtungen durch  

Aufsichtspersonen.“
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Aus Sicht der Unfallversicherung liegt in 
Deutschland der Erfolg des dualen Mo-
dells der Aufsicht gerade in der regiona-
len, föderalen Gliederung der Länder und 
der ausgewiesenen branchenspezifischen 
Kompetenz der gesetzlichen Unfallversi-
cherung begründet. Als überaus positiv 
wirkt aus Sicht der gesetzlichen Unfallver-
sicherung auch die paritätische Besetzung 
der Entscheidungsgremien der Berufsge-
nossenschaften und Unfallkassen mit den 
Sozialpartnern. Diese betriebliche Nähe 
stellt sicher, dass aktuelle Entwicklungen 
in der Arbeitswelt zeitnah in die Strategi-
en der Aufsichtsdienste einfließen.

Weiterhin, so das SLIC, fehle es „an klaren 
Leitlinien zu der Frage, wie die Untersu-
chung von Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten auf die Länderbehörden und 
Unfallversicherungsträger verteilt wird“. 
An dieser Stelle besteht aus Sicht der Au-
toren Potenzial, die Zusammenarbeit wei-
ter zu stärken. Jüngst hat die Unfallversi-
cherung eine übergreifende Analyse der 
Unfallschwerpunkte untersucht. Dabei 
hat sich gezeigt, dass wenige Unfallgrup-
pen für fast die Hälfte der schweren Ar-
beitsunfälle verantwortlich sind. Das sind 
im Bereich der Arbeitswelt Unfälle im 
Straßenverkehr und durch Fahrzeuge auf 
dem Betriebsgelände, Absturzunfälle, Un-
fälle durch Krane und pendelnde Lasten 
sowie Maschinenunfälle. Auf der Grund-
lage dieser Analyse ließen sich gemeinsa-
me Vorgehensweisen entwickeln.

Schlussfolgerungen aus den SLIC-

Evaluationen 2004 und 2017

Auch wenn die Aufsicht der Unfallversi-
cherung durch das SLIC nicht näher be-
trachtet wurde und daher keine detaillier-
ten Aussagen dazu möglich sind, enthält 
der Abschlussbericht bemerkenswert po-
sitive Bewertungen, die auf ein erfolgrei-
ches Zusammenwirken zwischen Bund, 
Ländern und Unfallversicherung im Ar-
beitsschutz weisen. Das ist insbesondere 
deshalb von Bedeutung, weil das SLIC die 

sition der gesetzlichen Unfallversicherung 
zur Prävention noch einmal unterstrichen 
(nachzulesen unter: www.dguv.de, Web-
code: d1181892). Zentrales Anliegen ist es, 
für eine Kultur der Prävention in Betrie-
ben und Bildungseinrichtungen zu 
 werben und sie dabei zu unterstützen, Si-
cherheit und Gesundheit zu einem selbst-
verständlichen Bestandteil ihres Han-
delns zu machen.

Um den erfolgreichen Weg fortzuführen, 
arbeiten staatliche Aufsicht und gesetzli-
che Unfallversicherung Hand in Hand da-
ran, dass die Zahl der schweren und töd-
lichen Arbeitsunfälle weiter sinkt. 
Zentrale Instrumente der Prävention sind 
die Überwachung und Beratung der Be-
triebe und Bildungseinrichtungen durch 
Aufsichtspersonen. Allein aufseiten der 
Berufsgenossenschaften und Unfallkas-
sen gehen jeden Tag über 2.130 Präventi-
onsfachleute in die Betriebe. 2017 führten 
sie etwa 464.000 Betriebsbesichtigungen 
durch. Mehr als 632.000 Mal baten Unter-
nehmen ihrerseits um Beratungen.

Abschließend sei darauf verwiesen, dass 
die Zusammenarbeit mit anderen Trägern 
der sozialen Sicherheit zunehmend Be-
deutung erlangt. Neben der bestehenden 
Kooperation mit Bund und Ländern in der 
GDA hat die nationale Präventionsstrate-
gie weitere relevante Protagonisten und 
Protagonistinnen an einen gemeinsamen 
Tisch gebracht, um Sicherheit und Ge-
sundheit in allen Lebensbereichen zu ver-
bessern. Ziel ist, nicht zuletzt eine hohe 
Beschäftigungsfähigkeit sicherzustellen 
und die Gesundheit bei steigenden Le-
bensarbeitszeiten zu erhalten. Die Arbeit 
der Berufsgenossenschaften und Unfall-
kassen leistet dazu in dem vom SLIC be-
trachteten Bereich des Arbeitsschutzes 
und weit darüber hinaus einen wichtigen 
Beitrag. ●

Aufsicht in Deutschland als unabhängige, 
externe Institution betrachtete. Das SLIC 
verweist nicht nur auf eine positive Wei-
terentwicklung der Zusammenarbeit der 
heutigen GDA-Partner seit der Evaluation 
2004, sondern erkennt die Funktionsfä-
higkeit des dualen Systems ausdrücklich 
an. Der Erfolg des Dualismus im Arbeits-
schutz, also der Aufsicht durch Länder 
und Unfallversicherungsträger, spiegelt 
sich auch in den seit Jahren stetig sinken-
den Unfallzahlen wider. Seit der SLIC-Eva-
luation im Jahr 2004 sank die Zahl der Ar-
beitsunfälle insgesamt um rund 12 
Prozent im Jahr 2017. Die tödlichen Ar-

beitsunfälle verringerten sich sogar um 
mehr als ein Drittel: von 714 im Jahr 2004 
auf 451 im Jahr 2017. Und die Zahl neuer 
Rentenfälle durch Arbeitsunfälle konnte 
um knapp 33 Prozent gesenkt werden. Das 
ist betriebs- und volkswirtschaftlich von 
nicht zu unterschätzender Relevanz.

Die Erfolge der Prävention in Deutschland 
sind übrigens auch international bestätigt 
worden. Eine weltweite Recherche des Ar-
beitsministeriums von Singapur weist 
Deutschland als eines von nur vier Län-
dern der Welt aus, die nachhaltig über 
mehrere Jahre das Niveau von einem töd-
lichen Arbeitsunfall pro 100.000 Beschäf-
tigte erreicht haben.2

Diese Zahlen sind aber keineswegs ein 
Grund, sich darauf auszuruhen. Jeder 
Mensch, der sein Leben aufgrund eines 
Arbeitsunfalls verliert, ist einer zu viel. 
Und genau aus diesem Grund verfolgt die 
gesetzliche Unfallversicherung bereits seit 
Jahren die Strategie der Vision Zero, mit 
der sie sich für eine Welt ohne Arbeitsun-
fälle und arbeitsbedingte Erkrankungen 
einsetzt. Höchste Priorität hat dabei die 
Vermeidung tödlicher und schwerer Ar-
beitsunfälle und Berufskrankheiten. Die-
ses Ziel wurde von den Vertreterinnen 
und Vertretern von Arbeitgebern und Ver-
sicherten im November 2018 mit ihrer Po-

Fußnoten

[1] Vgl. www.gda-portal.de

[2] Vgl. „Report of the 6th Meeting 

of the International Advisory Panel 

for Workplace Safety and Health“, 

https://www.mom.gov.sg/~/

media / mom / documents / press- 

releases / 2018 / 0830-annex- b-

report-of-the-6th-meeting-of-the-

iap-for-wsh.pdf

„Die Arbeit der Berufsgenossenschaften und  

Unfallkassen leisten in dem vom SLIC  

betrachteten Bereich des Arbeitsschutzes und 

weit darüber hinaus einen wichtigen Beitrag.“
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Dr. Walter Eichendorf wurde von der Hochschule Bonn-Rhein-
Sieg zum Professor berufen. Professor Dr. Harmut Ihne, Präsi-
dent der Hochschule, hob bei der Verleihung der Urkunde her-
vor, wie wichtig ihm die Stärkung der sozialpolitischen 
Aktivitäten der Hochschule im Feld der Prävention sei. Professor 
Dr. Eichendorf ergänzt die Forschung und Lehre im Fachbereich 
„Sozialpolitik und Soziale Sicherung“ der Hochschule um ein 
breites Spektrum von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
und im Straßenverkehr. Die Kultur der Prävention wird einer sei-
ner Arbeitsschwerpunkte sein. 

Dr. Walter Eichendorf war im Dezember in seinem Amt als Prä-
sident des Verkehrssicherheitsrats (DVR) für weitere vier Jahre 
bestätigt worden. Zugleich war der 25-köpfige DVR-Vorstand ge-
wählt und das Arbeitsprogramm für 2019 verabschiedet worden. 
Eichendorf stellte klar: „Wer die Vision Zero möchte, muss damit 
aufhören, Verkehrsteilnehmende in eine erste und zweite Klasse 
einzuteilen.“ Der Straßenverkehr müsse für alle gleichermaßen 
sicher sein, auf dem Fahrrad und zu Fuß ebenso wie auf dem 
Motorrad, im Lkw und Pkw. Als weitere Schwerpunkte seiner 
Arbeit in den kommenden vier 
Jahren nannte der DVR-Präsi-
dent die zeitnahe Einführung 
des Advanced Emergency Bra-
king Systems (AEBS) sowie die 
Präventionsarbeit.

DVR-Präsident zum Professor berufen

Dr. Walter Eichendorf ist zum Professor 

berufen worden.
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Der Integrationspreis der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel 
und Gastgewerbe (BGN) steht in diesem Jahr unter der Schirm-
herrschaft von Adel Tawil, Präsident der ZNS – Hannelore Kohl 
Stiftung. Er versteht den Preis als Symbol für das außergewöhn-
liche Engagement von Arbeitgebenden, die Beschäftigungsfä-
higkeit von erkrankten oder verunfallten Beschäftigten zu er-
halten. Der 40-Jährige hatte sich 2016 eine Mehrfachfraktur des 
Halswirbels zugezogen. Dank einer schnellen Behandlung 
durch Spezialisten der Charité in Berlin und einer neunmona-
tigen Rehabilitation wurde er geheilt. Seitdem engagiert sich 
Tawil ehrenamtlich, als Präsident der ZNS – Hannelore Kohl 
Stiftung, die sich für Menschen mit erworbenen Schädelhirn-
verletzungen einsetzt. „Erst durch meinen Unfall ist mir die 
Tragweite einer Kopfverletzung bewusst geworden. 270.000 
Menschen erleiden in jedem Jahr eine Schädelhirnverletzung. 
Mehr als 800.000 Menschen leben teils mit erheblichen Folgen 
– eine Zahl, die mich erschreckt. Ich bin dankbar, dass meine 
schwere Verletzung ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen 
ausgeheilt ist“, so Tawil.

Adel Tawil Schirmherr des BGN-Integrationspreises

Popmusiker Adel Tawil ist Schirmherr des 

Integrationspreises der BGN.
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Weiterführende 

Informationen:

www.dvr.de
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Kontakt: Prof. Dr. Laurenz Mülheims

E-Mail: laurenz.muelheims@hochschule-bonn-rhein-sieg.de

Betrieblicher Arbeitsschutz – ein allgemeines Lebensrisiko?

Am 27. April 2015 erlitt der Kläger, ein Gleisarbeiter, zu Beginn 
der Nachtschicht auf dem Betriebshof seines Arbeitgebers ei-
nen Herzinfarkt; er wurde bewusstlos und insgesamt 55 Minu-
ten von zwei Kollegen reanimiert (ein Defibrillator war nicht 
vorhanden); erst dann kam ein Rettungsdienstwagen. Dabei 
erlitt der Kläger eine hypotoxische Hirnschädigung mit der 
Folge eines Wachkomas und ständiger Pflegebedürftigkeit. Der 
zuständige Unfallversicherungsträger, das Sozialgericht (SG) 
Heilbronn und das Landessozialgericht (LSG) Baden-Württem-
berg lehnten einen Arbeitsunfall des Klägers ab. 

Das scheint nachvollziehbar, weil laut Beweislage die versi-
cherte Tätigkeit des Klägers kein von außen auf den Körper 
einwirkendes Ereignis verursachte, was zum Herzinfarkt hät-
te führen können. Mit anderen Worten: Ein Arbeitsunfall lag 
nicht vor. Diskussionswürdig sind dagegen die Ausführungen 
des LSG zur Ablehnung eines Versicherungsfalls im Sinne ei-
ner wesentlichen Verschlimmerung eines unversicherten Ge-
sundheitsschadens (Herzinfarkt) durch Besonderheiten der 
versicherten Tätigkeit des Klägers.

Prinzipiell – so das LSG – obliege es im Bereich der Prävention 
„allein dem Arbeitgeber, wie er seinen Betrieb organisiert“. 
Die deutsche gesetzliche Unfallversicherung sei nicht „eine 
das gesamte Verhalten des Arbeitgebers erfassende und dafür 
haftende Versicherung“; es gehe „nur [um] die Folgen im Vo-
raus definierter Leistungsfälle/Versicherungsfälle …; hierzu 
gehört … eine Organisationspflichtverletzung des Arbeitgebers 
nicht“ (Rz 47). Auch das scheint nachvollziehbar. Trotzdem, 
wer sagt uns denn, dass wir das Geschehen um die letztliche 
Hirnschädigung des Klägers nicht doch einem Versicherungs-
fall zuordnen können? Wer sagt uns denn, ob nicht der Gleich-
heitsgrundsatz in Verbindung mit dem Sozialstaatgrundsatz 
verfassungsrechtlich fordert, hier Unfallversicherungsschutz 
zu bieten, so wie es das Bundesverfassungsgericht schon ein-
mal im Bereich pränataler Schädigungen eines Embryos durch 
die Berufskrankheit seiner Mutter forderte (BVerfGE 45, 376 
ff.).

Konkret leitet das LSG aus der fehlenden „gesetzlichen“ Ver-
pflichtung, Defibrillatoren vorzuhalten, ab, dass aus der freien 
Entscheidung des Arbeitgebers, das dann eben nicht zu tun, 
auch kein Unfallversicherungsschutz erwachse, wenn sich 
diese Entscheidung im Einzelfall als wenig sinnvoll erweise. 
Dabei steht hier im Raum, dass der Kläger seine jetzigen irre-
versiblen Hirnschäden gegebenenfalls nicht erlitten hätte, 
wenn ein Defibrillator zur Hand gewesen wäre. In Zeiten einer 
Deregulierungsstrategie im Arbeitsschutz könnte diese Gedan-
kenfolge fatale Folgen haben. Soll es durch einen sich von 
strenger Regulierung zurückziehenden Staat, der eher auf 
Überzeugung und das Erreichen von Zielen setzt, zu einer Re-
duktion von Unfallversicherungsschutz der Beschäftigten 
kommen? Wenn das tatsächlich so ist, ist dann die freie Ent-
scheidung des Arbeitgebers wiederum ein allgemeines (Le-
bens-)Risiko für die Beschäftigten? Leitet sich aus der fehlen-
den „gesetzlichen“ konkreten Verpflichtung, zum Beispiel 
Defibrillatoren vorzuhalten, eine Relativierung der Pflicht des 
Arbeitgebers gemäß § 618 BGB ab, seine Beschäftigten vor Ge-
fahren für Leib und Leben zu schützen? Die DGUV sagt dazu: 
„Die Entscheidung trifft jeder Betrieb auf Grundlage seiner 
spezifischen Gefährdungsbeurteilung. Im Rahmen der Gefähr-
dungsbeurteilung sollten die Größe des Betriebes, die Anzahl 
und das Alter der Beschäftigten, der Publikumsverkehr oder 
besondere Gefährdungen wie durch Strom berücksichtigt wer-
den“ (www.dguv.de/fb-erstehilfe/themenfelder/aed/index.
jsp). Diese Aspekte, inklusive der möglicherweise schweren 
Erreichbarkeit des Betriebshofs durch Rettungsdienstwagen, 
hat das LSG gar nicht mehr geprüft.

Wir sind hier in einem sehr sensiblen Bereich der gesetzlichen 
Unfallversicherung; das Schicksal des Klägers spricht für sich. 
Die Angelegenheit sollte uns allen vor Augen führen, welche 
Risiken wir eigentlich mit der gesetzlichen Unfallversicherung 
abdecken wollen. Das zum Teil sehr fragmentarische legisla-
tive Gerüst eines Arbeitsunfalles lässt den Rechtsanwendern 
schon einiges an Freiheit, und jede Freiheit bedingt, dass wir 
nachdenklich und verantwortungsvoll mit ihr umgehen. Dazu 
gehört auch die Bereitschaft, die Dinge gegebenenfalls weiter-
zuentwickeln.

Ein letzter Aspekt. So ein Defibrillator kostet rund 900 Euro; 
einige Geräte sprechen sogar mit Ihnen.

Landessozialgericht Baden-Württemberg, 

Urteil vom 14.12.2018 – L 8 U 4654/17 -, 

juris

Eine Organisationspflichtverletzung des Arbeitgebers, aus der keine gesundheitsschädigende Einwir-

kung beim Versicherten resultiert, sondern nur eine Nothilfemaßnahme für eine berufsunabhängige 

Gesundheitsstörung unterbleibt, erfüllt insoweit nicht die Voraussetzungen eines Arbeitsunfalls. Das 

Fehlen eines Defibrillators an der Betriebsstätte begründet schon kein Organisationsverschulden des 

Arbeitgebers, denn die Vorhaltung eines Defibrillators zur Anwendung durch Laien ist nicht verpflich-

tend gesetzlich geregelt.
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sich an den drei Verordnungen des euro-
päischen Chemikalienrechts. Übersicht-
lich präsentiert die Seite die aktuellsten 
Informationen zur jeweiligen Verordnung. 
Dabei führen prägnante Einstiege in die 
verschiedenen Themen ein. Neu in die-
sem Zusammenhang ist die Rubrik zur Re-
gulierung von Nanoformen unter REACH. 
Darauf folgen vertiefende Hintergrundin-
formationen zu den Verfahren. Auf den 
untergeordneten Ebenen findet man bei 
der Nutzung wie gewohnt spezifische 
Fachinformationen, Handlungshilfen und 
Publikationen. Die schlankere Navigation 
erlaubt es, durch Scrollen und Klicken 
schnell die gesuchten Informationen zu 
finden. Zudem verfügt das Online-Ange-
bot über eine verbesserte Suchfunktion. 
Neue Meldungen finden sich nun promi-
nent auf der Startseite. Dank eines 
 responsiven Designs läuft die Website auf 
allen Endgeräten. 

Doch Hilfe ist möglich: Die Studie „Emo-
tionsregulation in der Arbeit am Beispiel 
Rettungsdienst“ der Initiative Gesundheit 
und Arbeit (iga) zeigt: Das Training emo-
tionaler Kompetenzen (TEK) in der Ausbil-
dung hat einen schützenden Effekt. In 
Ausbildungsklassen des Deutschen Roten 
Kreuzes wurde ein spezielles Trainings-
modul zur Stressbewältigung erfolgreich 
pilotiert und mit der praktischen Ausbil-
dung in den Rettungswachen verknüpft. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer be-
richteten von einer deutlichen Entwick-
lung ihrer Kompetenz im Umgang mit den 
eigenen Gefühlen. Das Training schützte 
sie zudem vor emotionaler Erschöpfung 
sowie vor Zynismus. Es wird deshalb emp-
fohlen, das TEK in die Ausbildungslehr-
pläne der Rettungsdienste aufzunehmen.

Die Arbeit von Rettungskräften ist mit viel 
Stress verbunden. Erschöpfung und emo-
tionale Belastungen können die Folge 
sein. Hinzu kommt: Viele Einsatzkräfte 
werden in ihrer beruflichen Laufbahn 
mindestens einmal Opfer von verbaler, 
nonverbaler und/oder körperlicher Ge-
walt. Laut einer Studie der Unfallkasse 
NRW waren das 2017 immerhin knapp 
zwei Drittel der befragten Rettungskräfte.

Emotionale Kompetenzen stärken
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Die Studie kann kostenlos  

heruntergeladen werden unter: 

www.iga-info.de > Veröffent-

lichungen > igareporte > igareport-37

Der REACH-CLP-Biozid Helpdesk bei der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin (BAuA) präsentiert sein On-
line-Angebot im neuen Gewand. Nicht nur 
das Design hat sich verändert. Mit der 
Überarbeitung bringt die neue Websi-
te mehr Nutzen. Dabei präsentiert sie sich 
übersichtlich und modernisiert, sodass 
die entsprechenden Informationen auch 
auf mobilen Endgeräten gut lesbar sind.

Die Gliederung der neuen Website des 
REACH-CLP-Biozid Helpdesks orientiert 

REACH-CLP-Biozid Helpdesk im neuen Design
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Die Website gibt es unter:  

www.reach-clp-biozid-helpdesk.de 
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> Lärm
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> Ladung sichern
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> Leben in Balance
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> Leitern, Tritte, 
 Kleingerüste
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> Persönliche
 Schutzausrüstungen
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> Prüfen nach Plan
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> Rückengesundheit
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> Sicherheitsbeauftragte
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> Sicherheitszeichen
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> Start in den Beruf
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> Stolpern – Rutschen –   
     Stürzen
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Jetzt bestellen! 

> Telefonisch unter: 06123 9238-220
> Online unter: www.universum.de/basics
> Per E-Mail an: basics@universum.de

BASICS sicher & gesund arbeiten

> Grundwissen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Benötigen Sie eine größere Stückzahl, möchten Sie Ihr 
Logo eindrucken lassen oder Wechselseiten einfügen? 
Sprechen Sie uns an: 
   basics@universum.de 

   oder Tel. 0611 9030-271

> Mehr Infos zur Reihe: www.universum.de/basics

> Umgang mit
 elektrischem Gerät
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IHR
 LOGO BASICS

für Fach- & Führungskräfte

> Arbeitsschutz organisation

 im Betrieb
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